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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Nachdem der parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) zur Fristverlängerung für die
Gesuche um einen Solidaritätsbeitrag für die Opfer fürsorgerischer
Zwangsmassnahmen und von Fremdplatzierungen vor 1981 von beiden Kommissionen
Folge gegeben worden war, erarbeitete die RK-SR die entsprechende
Gesetzesänderung. Im Gegensatz zur Anregung der Initiative sah sie jedoch keine
Verlängerung, sondern die Streichung der Frist vor. Viele der Betroffenen müssten sich,
um ein Gesuch einreichen zu können, der schwierigen Vergangenheit stellen und eine
festgesetzte Frist lasse nicht allen genügend Zeit, die entsprechende Entscheidung zu
treffen, begründete die RK-SR diesen Schritt. Um eine rechtsungleiche Behandlung der
Personen, die ihr Gesuch später einreichen werden, gegenüber jenen, die die
Auszahlung von CHF 25'000 bereits erhalten haben, zu vermeiden, müssten zudem alle
auszubezahlenden Solidaritätsbeiträge CHF 25'000 betragen. Die Summe von CHF
25'000 sollte daher nicht mehr als Höchstbetrag, sondern als fixer Betrag im Gesetz
festgeschrieben werden, auf dessen Auszahlung bei Erfüllung der gesetzlichen Kriterien
auch ein Rechtsanspruch besteht.
Der Bundesrat befürwortete in seiner Stellungnahme das Vorhaben der Kommission,
merkte aber an, dass der ursprünglich im Gesetz festgelegte Zahlungsrahmen von CHF
300 Mio. nicht mehr das richtige Finanzierungsinstrument darstelle, wenn der Bund
sich verpflichte, bei Gutheissung eines Gesuchs in jedem Fall CHF 25'000
auszubezahlen. Die benötigten Mittel müssten nach Auslaufen des Zahlungsrahmens im
Budgetprozess bewilligt werden. Er beantragte deshalb die Streichung des
Zahlungsrahmens aus dem Gesetz.
In der Frühjahrssession 2020 nahmen sowohl der Ständerat (einstimmig bei einer
Enthaltung) als auch der Nationalrat (mit 189 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung) in der
Gesamtabstimmung den Entwurf der RK-SR mit der vom Bundesrat beantragten
Änderung an. Im Nationalrat blieb ein Minderheitsantrag Geissbühler (svp, BE), der die
Frist anstatt aufzuheben bis Ende 2022 verlängern wollte, ausserhalb der SVP-Fraktion
ohne Unterstützung.
Die Schlussabstimmungen konnten aufgrund des Corona-bedingten Abbruchs der
Session nicht mehr im Frühling 2020 durchgeführt werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
KARIN FRICK

Aufgrund des coronabedingten Abbruchs der Frühjahrssession 2020 standen die
Schlussabstimmungen zur Änderung des Bundesgesetzes über die Aufarbeitung der
fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 in Umsetzung
einer parlamentarischen Initiative Comte (fdp, NE) erst in der Sommersession
desselben Jahres auf der Tagesordnung der eidgenössischen Räte. Konkret wurde mit
der Gesetzesänderung die Frist zur Einreichung der Gesuche um Solidaritätsbeiträge
gestrichen. Der Entwurf wurde vom Ständerat einstimmig bei einer Enthaltung (Philippe
Bauer; fdp, NE) und vom Nationalrat mit einer Gegenstimme (Erich Hess; svp, BE)
angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Die SPK-NR hatte Mitte November 2019 eine erste Vorlage zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) vorgelegt. Das
Bundespersonalgesetz soll neu mit einer Obergrenze für Kaderlöhne in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen ergänzt werden. Konkret sollen das oberste Kader und die
Mitglieder des Verwaltungsrats von SBB, Ruag, Skyguide, SUVA, SRG SSR, Swisscom und
Post nicht mehr als CHF 1 Mio. pro Jahr als «Entgelt» erhalten – wobei Entgelt neben
Lohn und Honorar sämtliche geldwerten Leistungen (Nebenleistungen, berufliche
Vorsorge) bedeutet. Die konkrete Festlegung der Entgelte sei nicht Sache des
Gesetzgebers, sondern den einzelnen Betrieben überlasen. Die Obergrenze sei aber als
deutliches Signal zu verstehen. Die Kompetenz der Festlegung der Obergrenze durch
den Bundesrat soll ebenfalls im revidierten Bundespersonalgesetz festgehalten werden.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Die Vorlage nahm zudem ein Anliegen einer ebenfalls Folge gegebenen
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH; Pa. Iv. 18.428) auf, nämlich das
Verbot für die Ausrichtung von Abgangsentschädigungen für das oberste Kader und die
Mitglieder des Verwaltungsrates dieser sieben bundesnahen Betriebe. 
Die Vernehmlassung der Vorlage dauerte bis Ende Februar 2020. Da die Frist von zwei
Jahren für die Ausgestaltung der Vorlage im Januar 2020 abgelaufen war, beantragte
die SPK-NR eine Fristverlängerung bis zur Frühjahrssession 2022. Die Auswertung der
Vernehmlassungsantworten und der definitive Entwurf würden aber wohl noch 2021
vorliegen, gab die Kommission bekannt.
Die Behandlung des Antrags auf Fristverlängerung durch den Nationalrat wäre
entsprechend eigentlich für die Frühjahrssession 2020 vorgesehen gewesen, aufgrund
des Sessionsabbruchs aber auf die Sommersession verschoben worden. Dort wurde die
Fristverlängerung stillschweigend gutgeheissen. 3

Parlamentsmandat

Auch Lukas Reimann (svp, SG) wollte mit einer parlamentarischen Initiative zur Stärkung
der Krisenresistenz des Parlaments beitragen. Um in Zukunft Absagen oder Unterbrüche
von Sessionen zu vermeiden – Reimann spielte auf den Covid-19-bedingten Abbruch
der Frühlingsssession 2020 an – müsse das Parlamentsgesetz so revidiert werden, dass
andere Tagungsorte als Bern und eine Teilnahme an Sessionen mittels zeitgleicher Bild-
und Tonübertragung ermöglicht werden. 
Die Sicherstellung einer beschlussfähigen Bundesversammlung war auch ein Anliegen
der SPK-NR, die der Initiative Reimann wie auch einer ähnlichen Idee von Thomas
Brunner (glp, SG; Pa.Iv. 20.423) einstimmig Folge gab. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2020
MARC BÜHLMANN

Zusätzlich zu den zahlreichen Vorstössen, mit denen das Parlament auch in
Krisenzeiten handlungsfähig bleiben soll und die im Herbst 2020 noch der Behandlung
harrten, wollte die SPK-NR mit einer parlamentarischen Initiative rasch
Voraussetzungen für eine virtuelle Teilnahme an Abstimmungen im Parlament
schaffen. Die Kommission fasste Ende Oktober 2020 ihren Entschluss für eine
temporäre Regelung, mit der auch jene Parlamentsmitglieder an Abstimmungen
teilnehmen könnten, die aufgrund von Covid-19 in Quarantäne oder Isolation sind und
bei denen deshalb eine physische Präsenz nicht möglich ist. Die Ratsdebatte könne per
Live-Stream verfolgt und die Stimme mittels sicherem Verfahren aus der Distanz
abgegeben werden, so die Vorstellung der SPK-NR. Damit könnte auch allfälligen,
krankheitsbedingten Verzerrungen der Stimmverhältnisse vorgebeugt werden. 
Zwar beugte sich die SPK-SR der Dringlichkeit des Anliegens, indem sie es nur 18 Tage
nach Einreichen durch die Schwesterkommission behandelte, dem Anliegen selber
wollte sie aber keine Folge geben. Mit 7 zu 6 Stimmen zwar nur knapp äusserte sie vor
allem staatspolitische Bedenken: Eine Ratsdebatte müsse nicht nur verfolgt und
darüber abgestimmt werden; ein der Abstimmung vorangehender Austausch zwischen
Parlamentsmitgliedern sei ebenfalls bedeutender Bestandteil des
Entscheidungsprozesses. Dieser verlange aber die physische Präsenz der
Ratsmitglieder, so die Begründung.
Der Vorstoss, der schon in der Wintersession 2020 hätte umgesetzt werden sollen, war
damit vom Tisch, nicht aber das Thema selber, das Inhalt weiterer Vorstösse darstellte.
Diese beinhalteten etwa Vorschläge für virtuelle Sitzungen bzw. Sitzungsteilnahmen (Pa.
Iv. Reimann [svp, SG; 20.479]) oder für alternative Arbeitsrhythmen (Pa. Iv. Marra [sp,
VD; 20.476]). Zudem doppelte die SPK-NR kurz nach der Absage ihrer
Schwesterkommission mit einem neuerlichen, dringlichen Vorstoss nach. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2020
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR den ersten Vorschlag ihrer Schwesterkommission abgelehnt hatte,
doppelte die SPK-NR nur wenige Tage später nach und reichte neuerlich eine
parlamentarische Initiative ein, die Basis für ein dringliches Bundesgesetz sein soll, mit
dem die Teilnahme an Abstimmungen in Abwesenheit – wenigstens für
Nationalratsmitglieder – ermöglicht werden soll. Angehörigen der grossen Kammer, die
aufgrund einer Covid-19-Erkrankung (Isolation oder Quarantäne) nicht an Ratssitzungen
und Abstimmungen teilnehmen können, soll mittels «Fernabstimmungssystem»
ermöglicht werden, gleichzeitig wie die vor Ort anwesenden Parlamentarierinnen und
Parlamentarier von zu Hause aus ihre Stimme abgeben zu können. Das auszuarbeitende
Gesetz soll ausdrücklich nur für den Nationalrat gelten, maximal ein Jahr Gültigkeit
haben und Wahlgeschäfte oder geheime Abstimmungen ausschliessen. Die knappe

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.11.2020
MARC BÜHLMANN
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Mehrheit der Kommission – der Entscheid für das Vorhaben fiel mit 9 zu 8 Stimmen (7
Enthaltungen) – hoffte, dass mit der Beschränkung auf den Nationalrat auch die SPK-SR
ihr Plazet geben werde, damit die Regelung allenfalls wenigstens gegen Ende der
anstehenden Wintersession 2020 angewendet werden könnte. Die ständerätliche
Kommission hatte gegen die erste Forderung, die sowohl für den Ständerat als auch für
den Nationalrat hätte gelten sollen, staatspolitische Bedenken angebracht: Beratungen
bräuchten nicht nur passives Zuhören – im Home-Office via Livestream ermöglicht –
und Abstimmen, sondern auch persönlichen Austausch, was aber physische Präsenz vor
Ort voraussetze. 6

Gerade einmal 20 Tage vergingen zwischen der Einreichung der parlamentarischen
Initiative der SPK-NR für die Ermöglichung der Teilnahme an Abstimmungen in
Abwesenheit – wenigstens für Nationalratsmitglieder – und der Annahme ihrer
Umsetzung in beiden Räten. Die SPK-SR hatte beim neuerlichen Vorstoss der
Schwesterkommission (nach der gescheiterten Pa.Iv. 20.475) – wohl auch aufgrund der
wieder ansteigenden Covid-19-Fallzahlen – ein Einsehen und gab dem Ansinnen Ende
November mit 8 zu 4 Stimmen Folge. 
Nur einen Tag später – am zweiten Tag der Wintersession 2020 – unterbreitete die SPK-
NR dann ihrem Rat eine dringliche bis Ende der Herbstsession 2021 befristete Revision
des Parlamentsgesetzes. Ziel sei es, die Vorlage rasch durch die Räte zu bringen und ein
Differenzbereinigungsverfahren zu verhindern, damit die Möglichkeit einer Teilnahme
bei Abstimmungen für von Covid-19 betroffene Nationalratsmitglieder von ausserhalb
des Nationalratssaals zumindest für die dritte Sessionswoche gegeben sei. Die Mehrheit
der Kommission begründete das Ansinnen damit, dass es zu einer Verzerrung der
Abstimmungen kommen könnte, wenn zu viele Ratsmitglieder aufgrund von
vorgeschriebener Isolation oder Quarantäne in Folge einer Covid-19-Erkrankung
abwesend wären und dies etwas eine Fraktion stärker als eine andere betreffen würde.
Ein erneuter Abbruch der Session müsse verhindert werden. 
Das Gesetz gelte nur für den Nationalrat, weil dort Proportionalität wichtiger sei als im
Ständerat, führte Kommissionssprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) in der
Nationalratsdebatte aus. Sie betonte, dass lediglich von Covid-19 betroffene
Nationalratsmitglieder das Recht erhalten sollen, ihre Stimme in Abwesenheit abgeben
zu können. Dies gelte zudem lediglich für Abstimmungen, nicht aber für Voten im Rat,
das Einreichen von Vorstössen oder die Teilnahme bei Wahlen. Gäbe es technische
Schwierigkeiten, würden deshalb keine Abstimmungen wiederholt. Eine
Kommissionsminderheit beantragte Nicht-Eintreten. Ihr Sprecher Gregor Rutz (svp, ZH)
fragte sich, ob man auf dem Weg zum «Pyjama-Parlament» sei. Man müsse in der
jetzigen Situation «ruhig Blut bewahren» und dürfe diese «unausgegorene,
widersprüchliche und verfassungswidrige» Vorlage nicht «überschnell» einführen.
Parlamentarische Arbeit sei nicht einfach Abstimmen, sondern beinhalte
Willensbildung, die nur vor Ort geschehen könne. Man könnte ansonsten ja auch
einfach Fragebogen an die Parlamentsmitglieder verschicken, was eine Menge an
Kommissionsarbeit sparen würde. Zudem werde der Grundsatz des
Zweikammersystems verletzt, wenn das Gesetz nur für die grosse Kammer gelte. Wenn
nur an Covid-19 Erkrankte vom Recht Gebrauch machen dürften, sei darüber hinaus die
Gleichbehandlung verletzt. Er sehe nicht ein, weshalb jemand mit einer «normalen
Grippe» oder einem «Beinbruch» nicht auch von zu Hause aus abstimmen dürfe. Wenn
es wirklich so weit kommen würde, dass eine erhebliche Anzahl an Nationalrätinnen und
Nationalräten nicht mehr an der Session teilnehmen könnte – «was wir nicht glauben»
–, dann müsste man die Session, wie von Verfassung und Gesetz vorgesehen,
abbrechen. «Die Schweiz würde nicht untergehen, wenn wir mal eine Woche nicht
tagen würden». Auf diese «Bastelarbeit» dürfe aber nicht eingetreten werden, so Rutz.

Nachdem alle anderen Fraktionen für Eintreten plädiert hatten  – es herrschte Konsens,
dass das Parlament seine Verantwortung auch in einer Krisensituation wahrnehmen
können müsse, auch wenn es sich bei der Vorlage nicht um eine perfekte Lösung handle
–, wurde mit 125 zu 61 Stimmen (3 Enthaltungen) Eintreten beschlossen. Zur
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion gesellten sich acht Mitglieder der FDP- und zwei
Mitglieder der Mitte-Fraktion, die ebenfalls gegen Eintreten stimmten. Ohne weitere
Diskussion nahm dann eine Mehrheit von 123 gegen 62 Stimmen (5 Enthaltungen) den
Entwurf an, der damit an den Ständerat ging. 

Dort sprach Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) zwei Tage später von einem
«historischen» Projekt, da zum ersten Mal seit 1848 die Grundlage für Abstimmungen
ohne Anwesenheit im Parlamentsgebäude geschaffen werde. Die Vorlage sehe
allerdings einzig vor, den Abstimmungsknopf zuhause am Computer über einen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2020
MARC BÜHLMANN
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gesicherten Link statt vor Ort zu drücken. Eine Kommissionsminderheit brachte
zahlreiche staatspolitische und institutionelle Bedenken vor, wie sie zuvor bereits im
Nationalrat zu vernehmen gewesen waren. Lisa Mazzone (gp, GE) argumentierte
hingegen mit «respect institutionnel». Sie sei ebenfalls unzufrieden mit der Vorlage,
wolle aber dem Nationalrat nicht im Wege stehen und die Vorlage in Anbetracht ihrer
Befristung gutheissen. Man könne sich ja auch der Stimme enthalten und den
Nationalrat machen lassen, ergänzte Philippe Bauer (fdp, NE). In der Folge entbrannte in
der kleinen Kammer eine lebhafte und recht ausführliche Diskussion darüber, ob man
dem Schwesterrat eine Sonderregelung zugestehen solle, wie sich Daniel Jositsch (sp,
ZH) ausdrückte, oder ob mit einer solchen Regelung leichtfertig oder gar fast fahrlässig
Gesetze beschlossen werden könnten, wie dies Hannes Germann (svp, SH) befürchtete.
Schliesslich schien die Meinung zu überwiegen, dass der Nationalrat das Recht haben
soll, die Möglichkeit für Abstimmen in Abwesenheit in dieser aussergewöhnlichen
Situation für sich selbst zu schaffen. Mit 27 zu 13 Stimmen bei 4 Enthaltungen hiess
entsprechend auch der Ständerat die Vorlage gut. 

Damit konnten in einem nächsten Schritt beide Kammern über die Dringlichkeitsklausel
abstimmen. Im Nationalrat wurde diese mit 130 zu 35 Stimmen (4 Enthaltungen) und im
Ständerat mit 29 zu 11 Stimmen (3 Enthaltungen) angenommen. Damit stand den
Schlussabstimmungen, die Mitte der Wintersession durchgeführt wurden, nichts mehr
im Wege. Mit 125 zu 65 Stimmen (4 Enthaltungen) nahm die grosse Kammer die
Teilnahme in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte Nationalratsmitglieder an. Die
kleine Kammer hiess die Vorlage mit 25 zu 7 Stimmen (3 Enthaltungen) gut. 7

Kaum war das eiligst beschlossene Gesetz für die Möglichkeit einer Teilnahme an
Abstimmungen in Abwesenheit für an Covid-19 erkrankte oder sich in Isolation oder
Quarantäne befindende Nationalratsmitglieder in Kraft getreten, kam es auch schon
zur Anwendung. Sophie Michaud Gigon (gp, VD) wurde zum ersten Nationalratsmitglied,
das sich von ausserhalb des Ratssaales an einer Abstimmung beteiligte. Die
Parlamentsdienste hatten in der Zwischenzeit eine entsprechende Infrastruktur
aufgebaut: Wer am Bildschirm von zuhause aus abstimmen müsse, müsse sich am
Vortag anmelden und sich am Computer authentifizieren. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Ein wesentlicher Grund für die an Wähleranteilen gemessene Untervertretung der
Linken im Ständerat liegt in dem in allen Kantonen mit Ausnahme des Jura praktizierten
Majorzwahlsystem. Eine parlamentarische Initiative Rennwald (sp, JU), für die
Ständeratswahlen vom Bund her obligatorisch das Proporzwahlsystem vorzuschreiben,
fand nur bei der SP und den Grünen Unterstützung und wurde ohne grosse Diskussion
mit 98 zu 56 Stimmen abgelehnt. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2000
HANS HIRTER

Die gemessen an der Bevölkerungszahl bestehende Übervertretung der kleinen Kantone
(und der bürgerlichen Parteien) im Ständerat veranlasste Nationalrat Zisyadis (pda, VD),
dessen Umwandlung in eine Regionskammer zu fordern. Deren 46 Mitglieder würden
auf 49 erhöht und in sieben etwa gleich grossen Regionen nach dem Proporzsystem
gewählt. Dieser parlamentarischen Initiative wurde mit 139 zu 33 Stimmen keine Folge
gegeben. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

Wie der Nationalrat musste auch der Ständerat sein Geschäftsreglement anpassen, um
ausserhalb des Bundeshauses tagen zu können. Um die Hygiene- und
Sicherheitsmassnahmen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie einhalten zu können,
tagte auch der Ständerat während der ausserordentlichen Session Anfang Mai in den
Räumlichkeiten der BernExpo. Das Büro-SR schlug analog zum Nationalrat vor, dass
Vorstösse, parlamentarische Initiativen und die Unterstützung von Anträgen nicht mehr
schriftlich, sondern per E-Mail erfolgen sollen. Auf eine physische Verteilung von
Unterlagen solle verzichtet werden. Darüber hinaus war ein Votum vom Platz aus, wie
dies im Bundeshaus praktiziert wird, nicht möglich. Auch die Ständerätinnen und
Ständeräte mussten sich also für ihre Voten an ein stets von Neuem zu desinfizierendes
Rednerpult begeben. Der Sprecher des Büros, Alex Kuprecht (svp, SZ) begründete dies
mit der Videoübertragung, die sehr kompliziert geworden wäre, wenn die Voten vom
Platz aus hätten abgegeben werden sollen. Ebenfalls wie im Nationalrat war vorgesehen,
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die Stimmabgabe mit dem elektronischen Ersatzsystem durchzuführen und die Stimme
jeweils vom Platz aus abzugeben – die Ersatzanlage war nicht fix mit dem Arbeitsplatz
verbunden und eine Abgabe der Stimme hätte darum auch anderswo geschehen
können. Anders als der Nationalrat wollte das Büro-SR allerdings vorübergehend auf
eine Veröffentlichung der Abstimmungsdaten verzichten, weil eine Anzeigetafel, wie sie
im Ständerat angebracht sei, fehle. 
Die entsprechende vorübergehende Streichung von Absatz 2, Artikel 44a des
Geschäftsreglements weckte allerdings den Argwohn des Tagesanzeigers: «Ständeräte
wollen geheim abstimmen», titelte die Zeitung am Tag der Sessionseröffnung. Man wolle
«die geheime Stimmabgabe einführen.» Schon bisher sei das Stimmverhalten in der
kleinen Kammer nur sehr mühsam eruierbar gewesen, weil die erhobenen Hände und
später die Anzeigetafel fotografiert oder gefilmt werden müssten. In der Tat werden im
Ständerat seit 2014 normalerweise nur die Gesamt- und Schlussabstimmungen, nicht
aber die Detailabstimmungen namentlich veröffentlicht. Wenn aber die Resultate
überhaupt nicht mehr veröffentlicht würden, so sei dies ein Vorgang, den es seit 1848
noch nie gegeben habe. Der ständerätliche Vorschlag, für die Session in der BernExpo
auf jegliche Veröffentlichung zu verzichten, sei von der Öffentlichkeit noch nicht
bemerkt, geschweige denn diskutiert worden. 

In der Folge standen bei der Diskussion über die befristeten Änderungen des
Geschäftsreglements – das erste Geschäft in der ausserordentlichen Session – zwei
Anträge im Zentrum. Das Büro hatte seinen eigenen Antrag auf Streichung der
Veröffentlichung in der Zwischenzeit zurückgezogen, um diese beiden Vorschläge
diskutieren zu können. Der Antrag von Werner Salzmann (svp, BE) sah vor, dass alle
Abstimmungen nachträglich mittels Namenslisten veröffentlicht werden sollen, und
Daniel Jositsch (sp, ZH) beantragte, die Stimme durch Aufstehen abzugeben. Beide
berichteten, durch die Medien aufgeschreckt geworden zu sein, und gaben zu, sich
wohl im Vorfeld zu wenig genau mit dem vorliegenden Reglement auseinandergesetzt zu
haben. Der Sprecher des Büros, Alex Kuprecht (svp, SZ), legte freilich dar, dass sich der
Ständerat mit der Einführung der elektronischen Anlage im Bundeshaus ganz bewusst
dagegen verwahrt habe, auch die individuellen Entscheidungen in den
Detailabstimmungen namentlich auszuweisen. Es sei sinnvoll, dass dies im Nationalrat
geschehe, «wo sich primär die parteipolitischen Positionen in ausgeprägter Form
gegenüberstehen». Dies sei aber in der kleinen Kammer nicht so, weshalb man nur die
Schluss- und Gesamtabstimmungen namentlich veröffentliche (es sei denn, die
Veröffentlichung werde von 10 Mitgliedern verlangt). An dieser Position habe sich im
Büro auch in erschwerten Verhältnissen nichts geändert – allerdings war zu dieser
Frage noch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 19.498) hängig,
über die der Rat in einer der folgenden Sessionen zu befinden haben wird. 
Unter Namensaufruf – 10 Ständeratsmitglieder hatten einen entsprechenden Antrag von
Werner Salzmann mitunterzeichnet – gab die kleine Kammer dem Vorschlag Jositschs
den Vorzug. 25 Mitglieder stimmten diesem zu, während 20 Mitglieder die
Veröffentlichung aller Namenslisten, wie von Werner Salzmann gefordert, bevorzugt
hätten. In der Schlussabstimmung standen dann 43 Ständeratsmitglieder für die
Annahme des Entwurfs auf, während sich ein Mitglied dagegen erhob (1 Enthaltung). 
Die Ersatzanlage kam im Ständerat damit also nicht zum Einsatz. Immerhin habe diese
für beide Räte CHF 47'000 gekostet, doppelte der Tagesanzeiger nach. Wenigstens
hätten die Räte «nach einem mittleren Shitstorm» kapituliert, so dass es dank der
Zeitung nicht vollständig zu einer «eidgenössischen Blackbox» gekommen sei. 11

Die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffenen Massnahmen machten es nicht
möglich, dass die Sondersession im Mai 2020 im Bundeshaus stattfinden konnte. Die
Räte wichen deshalb auf Räumlichkeiten von Bernexpo aus. Dies machte freilich eine
Anpassung des Geschäftsreglements des Nationalrats nötig. Das Büro-NR schlug in
einer parlamentarischen Initiative vor, dass Vorstösse und parlamentarische Initiativen
nur per Mail eingereicht – und mitunterzeichnet – werden dürfen und auf die
Verteilung von physischen Sitzungsunterlagen gänzlich verzichtet werden solle. Mit
diesen Änderungen sollten die vom BAG empfohlenen Verhaltens- und
Hygienemassnahmen eingehalten werden. Schwieriger gestalteten sich die
Anpassungen für die Stimmabgabe, gab es doch in den Räumlichkeiten von Bernexpo
keine elektronische Abstimmungsanlage wie im Nationalratssaal, und auch eine
Anzeigetafel fehlte. Es gab zwar ein elektronisches Ersatzsystem, dieses war aber nicht
wie im Nationalratssaal fix mit dem Sitzplatz verknüpft. In der vorgeschlagenen Revision
des Geschäftsreglements wurde deshalb vorgesehen, dass Abstimmen in der Bernexpo
nur im Saal und am eigenen Platz erfolgen darf. Bei einem Ausfall der elektronischen
Anlage ist normalerweise eine Abstimmung per Namensaufruf durchzuführen. Auch
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diese Regelung wurde angepasst, da dies mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen
würde. Der Vorschlag des Büros war, in diesem Fall die Abstimmung mittels Aufstehen
durchzuführen. Die Abstimmungsergebnisse schliesslich konnten nicht wie mit der
Anlage im Bundeshaus unmittelbar nach einer Abstimmung veröffentlicht werden,
sondern mittels Namenslisten, die nachträglich erstellt werden sollten. Die Listen
würden mit erheblichem Mehraufwand nachträglich erstellt, was bis zu einer Woche
dauern könnte. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollten befristet gelten und würden
mit der Rückkehr in den Nationalratssaal im Bundeshaus hinfällig – so die Vorschläge
des Büros.
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) forderte zusätzlich zu den vorgeschlagenen Änderungen
eine Verkürzung der Fristen für Beratungen von Motionen und Postulaten und für die
Vorprüfung von parlamentarischen Initiativen im Rahmen von Covid-19-Anliegen. Wie
Balthasar Glättli in der Ratsdebatte ausführte, hätte der Bundesrat eigentlich das Recht
gehabt, die Beratung von Motionen zu blockieren, weil er das Recht auf eine
Abstimmungsempfehlung hat und verlangen dürfte, dass die Räte erst über Vorstösse
debattieren, wenn eine solche Empfehlung formuliert ist. Dies habe die Exekutive zwar
nicht getan, trotzdem sei die Legislative auf das Entgegenkommen der zweiten Gewalt
angewiesen. Eine Festlegung der Verkürzung von Fristen würde das Parlament
«krisenfest» machen, so Glättli. Die Mehrheit des Nationalrats folgte hier allerdings
dem Büro-NR und lehnte das Anliegen mit 128 zu 66 Stimmen ab. In der
Gesamtabstimmung wurde der damit unveränderte Entwurf des Büros mit 194 zu 2
Stimmen gutgeheissen. Damit er sofort in Kraft treten konnte, war zudem eine
Schlussabstimmung nötig. Diesmal sprachen sich 193 Anwesende für und 3 gegen den
Entwurf aus. Zu den in der Gesamtabstimmung «Nein» stimmenden Alfred Heer (svp,
ZH) und Erich Hess (svp, BE) gesellte sich in der Schlussabstimmung auch noch Pirmin
Schwander (svp, SZ). 12

Aussergewöhnliche Ereignisse spiegeln sich häufig auch in der Zahl der Vorstösse, die
im Parlament zum entsprechenden Thema eingereicht werden. Dies galt insbesondere
und erst recht für die Covid-19-Pandemie. Die Aargauer Zeitung rechnete Mitte Juni
vor, dass seit dem 2. März 2020 über 480 Vorstösse mit den unterschiedlichsten
Themen und Forderungen zur Coronakrise  eingereicht worden seien. Mit einem ganzen
Strauss an parlamentarischen Initiativen, die sich dem Parlament in der Krise
annahmen, werden sich auch die SPK der beiden Räte beschäftigen müssen. Auf der
einen Seite waren es Vorstösse, die den Ratsbetrieb in Krisensituationen regeln wollten.
Ganz allgemein wollte etwa Thomas Brunner (glp, SG) Rechtsgrundlagen für eine
Flexibilisierung des Ratsbetriebs insbesondere in aussergewöhnlichen Situationen
schaffen. Es müsse dafür gesorgt werden, dass das Parlament in allen Situationen
handlungsfähig bleibe (Pa.Iv. 20.423). Etwas konkreter forderte Katja Christ (glp, BS)
eine rechtliche Grundlage für einen digitalen Parlamentsbetrieb (Pa.Iv. 20.425) und
Sidney Kamerzin (cvp, VS) verlangte ein papierloses Parlament (Pa.Iv. 20.442) Gregor
Rutz (svp, ZH) schlug eine Halbierung des Taggeldes vor, wenn Kommissionssitzungen in
Form von Videokonferenzen abgehalten werden (Pa.Iv. 20.431).
Auf der anderen Seite stachen jene parlamentarischen Initiativen ins Auge, die sich den
Rechten des Parlaments in Phasen des bundesrätlichen Notrechts annehmen wollten.
Alfred Heer (svp, ZH) forderte etwa, dass vom Bundesrat in seiner Notrechtskompetenz
getroffene Massnahmen von einer 2/3-Mehrheit beider Kammern genehmigt werden
müssen. Die heute auf sechs Monate befristeten Notrechtsmassnahmen sollen zudem
von einer einfachen Mehrheit von National- und Ständerat jederzeit ausser Kraft
gesetzt werden können (Pa.Iv. 20.452). Die grüne Fraktion schlug ferner vor, eine
juristische Institution zur Kontrolle der Recht- und Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen zu installieren (Pa.Iv. 20.430). Die Mitte-Fraktion regte ihrerseits in
zwei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (Pa.Iv. 20.418 und Pa. Iv. 20.414), die
sie in beiden Kammern einreichte – letztere im Namen von Beat Rieder (cvp, VS) –, die
Schaffung einer Rechtsdelegation an, damit eine legislative Überprüfung der
rechtlichen Aspekte von bundesrätlichen Notverordnungen stattfinden könne. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2020
MARC BÜHLMANN

In der ausserordentlichen Session im Mai 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie in
den Hallen der BernExpo stattfinden musste, hatte sich der Ständerat nach einigem
Wirbel entschieden, dass die Ständerätinnen und Ständeräte ihre Stimmen durch
Aufstehen abzugeben haben. Da im Hinblick auf die Sommersession 2020, die ebenfalls
wieder in der BernExpo stattfinden sollte, eine geeignete elektronische
Abstimmungsanlage für den Ständerat eingerichtet worden war, mit der die
Abstimmungen auf einem Bildschirm angezeigt werden konnten, musste das im Mai
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angepasste Geschäftsreglement erneut geändert werden. Mittels parlamentarischer
Initiative beantragte das Büro-SR deshalb, zum früheren Reglement zurückzukehren –
allerdings mit der Anpassung, dass die Stimme am Platz abgegeben werden muss. Dieser
Passus war notwendig geworden, weil die Abstimmungsgeräte in der BernExpo mobil
waren. 
Gleich an der ersten Sitzung beschloss die kleine Kammer diskussionslos und
einstimmig (mit 45 zu 0 Stimmen), diese Änderung gutzuheissen. Dies bezeugten alle
Ständerätinnen und Ständeräte ein letztes Mal durch Aufstehen. 14

Die beiden Luzerner Parlamentarier Franz Grüter (svp) und Damian Müller (fdp) sahen in
der Pandemie die Chance, das Bundesparlament für eine Session extra muros nach
Luzern zu bringen. Sie reichten im Mai 2020 im National- (Pa. Iv. 20.410) bzw. im
Ständerat (Pa.Iv. 20.411) je eine gleichlautende Motion ein, in der sie argumentierten,
dass in Zeiten von Corona die schweizerische Solidarität zum Ausdruck gebracht
werden müsse. Luzern habe mit seiner Messe eine geeignete Infrastruktur, die auch
hinsichtlich Kosten derjenigen der BernExpo entspreche, wo die ausserordentliche
Session sowie die Sommersession abgehalten wurden. Luzern habe zudem eine
«hochqualifizierte Beherbergungsinfrastruktur» und stehe «für jenen Teil der Schweiz,
in dem unser Land mit der Gründung der der [sic] Eidgenossenschaft vor fast 730 [sic]
seinen Ursprung genommen hat», so die Begründung des Vorstosses, der eine Session
in der Leuchtenstadt forderte, wenn das Parlament auch in der zweiten Jahreshälfte
nicht im Bundeshaus tagen könne. 
Anfang Juni beantragte das Büro-NR mit einer 10 zu 3-Stimmenmehrheit, der Initiative
Grüter keine Folge zu geben. Die Verwaltungsdelegation beider Räte setze alles daran,
wieder im Bundeshaus tagen zu können. Die Lockerungen der Gesundheitsvorschriften
würden dies wohl für die Herbstsession wieder erlauben. Es sei auch aus
Kostengründen nicht angezeigt, erneut «extra muros» zu tagen, zudem müsse das
Parlament signalisieren, dass es wieder zum Normalzustand zurückkehren wolle. Das
Büro verschliesse sich der Idee einer Session ausserhalb Berns – wie sie vor 14 Jahren in
Flims (GR) stattgefunden hat – nicht, es kämen hierfür allerdings auch andere Regionen
als die Innerschweiz in Frage. Die Minderheit monierte, die Kosten der dreitägigen
ausserordentlichen Session in der BernExpo – CHF 3 Millionen – seien in der
Bevölkerung auf Unverständnis gestossen. Die «Messe Luzern AG» habe für die
Sommersession eine kostengünstigere Offerte eingereicht als BernExpo. Falls die
Herbstsession nicht im Bundeshaus stattfinden könne, aber auch für zukünftige
ausserordentliche Lagen infolge einer Pandemie, müssten alternative Tagungsorte
diskutiert werden.
Nachdem die Verwaltungsdelegation am Abend des gleichen Tages entschieden hatte,
dass die Herbstsession 2020 wieder in Bern stattfinden soll, zogen Grüter und Müller
ihre Anliegen zurück. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2020
MARC BÜHLMANN

Mit zwei parlamentarischen Initiativen wollte die SPK-NR Lehren aus der Corona-Krise
ziehen und die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in Krisensituationen
verbessern. Zum einen sollten hierfür gesetzliche Anpassungen zwecks Nutzung der
Notrechtskompetenzen und Kontrolle des bundesrätlichen Notrechts in Krisen (Pa.Iv.
20.438) und zum anderen Anpassungen des Parlamentsrechts (Pa.Iv. 20.437)
vorgenommen werden. Einstimmig (25 zu 0 Stimmen) beschloss die Kommission am 29.
Mai 2020 in Bezug auf Letzteres zu prüfen, ob gesetzliche Anpassungen nötig seien.
Dies insbesondere zur Einberufung und zum Abbruch von ordentlichen und
ausserordentlichen Sessionen, zur Durchführung von Ratssitzungen extra muros, wobei
hier auch die Idee einer digitalen Beratung geprüft werden soll, zur Nutzung
parlamentarischer Instrumente während Krisenzeiten und deren Fristen, zur Klärung
der Kompetenzen von Verwaltungsdelegation, Ratsbüros und Kommissionspräsidien bei
der Einberufung von Kommissionssitzungen sowie zur Durchführung von digitalen
Kommissionssitzungen – auch im Falle einer dauernden Absenz einer Anzahl
Ratsmitglieder aufgrund höherer Gewalt (z.B. wenn eine bestimmte Region von der
Aussenwelt abgeschnitten ist). 
Dass die SPK-NR diese Abklärungen vornehmen können soll, entschied die
Schwesterkommission rund einen Monat später. Die SPK-SR hiess die Idee einstimmig
gut, äusserte allerdings den Wunsch, bei der Ausgestaltung einer Vorlage mit
einbezogen zu werden. 16
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Mit zwei parlamentarischen Initiativen wollte die SPK-NR Lehren aus der Corona-Krise
ziehen und die Handlungsfähigkeit der Bundesversammlung in Krisensituationen
verbessern. Zum einen sollten hierfür Anpassungen des Parlamentsrechts (Pa.Iv. 20.437)
und zum anderen gesetzliche Anpassungen zwecks Nutzung der
Notrechtskompetenzen und Kontrolle des bundesrätlichen Notrechts in Krisen
vorgenommen werden (Pa.Iv. 20.438). Um die eigenen Kompetenzen im Krisenfall
schneller und wirkungsvoller nutzen zu können, schlug die SPK-NR in ihrer
Kommissionsinitiative etwa auch die Schaffung einer Delegation vor, welche die
Aufgabe hätte, Notverordnungen des Bundesrates zu prüfen. Diese Idee wurde Ende
Mai mit 24 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung) gutgeheissen und an die Schwesterkommission
überwiesen. Die SPK-SR ihrerseits stimmte der Initiative Ende Juni mit 9 zu 0 Stimmen
(2 Enthaltungen) zu. Allerdings signalisierte die ständerätliche Kommission, dass sie in
die Ausarbeitung eines Vorschlags eingebunden werden möchte. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2020
MARC BÜHLMANN

Mit 16 zu 7 Stimmen beantragte die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative von Gregor
Rutz (svp, ZH) keine Folge zu geben, die eine Halbierung des Taggeldes im Falle von
Videokonferenzen verlangte. Weil man sich nicht verschieben müsse, sei die Reduktion
der Entschädigung auf CHF 220 gerechtfertigt, befand der Initiant in der Begründung
seines Vorstosses. Die Kommission argumentierte, dass eine Online-Sitzung den
gleichen Zeitaufwand mit sich bringe, wie eine Sitzung vor Ort. Übernachtungs-,
Mahlzeiten- und Reiseentschädigung würden bei Online-Sitzungen freilich nicht
entschädigt. Die Kommissionsminderheit, die aus SVP-Fraktionsmitgliedern bestand,
argumentierte im Rat erfolglos, dass die zeitliche Ersparnis bei Besprechungen aus dem
eigenen Büro eine tiefer angesetzte Sitzungsentschädigung rechtfertige: 53
befürwortende SVP-Stimmen standen 131 ablehnenden Voten entgegen, die den
Vorstoss versenkten. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.08.2020
MARC BÜHLMANN

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurden im Parlament einige Vorstösse lanciert, mit
denen das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive in Notlagen neu geregelt
werden sollte. Darunter war die parlamentarische Initiative von Alfred Heer (svp, ZH),
die verlangte, dass der Bundesrat Notrecht nur mit dem Parlament sprechen dürfe. In
der Tat sieht Artikel 185 BV vor, dass der Bundesrat selbst entscheidet, wie er von seiner
Kompetenz Gebrauch macht, Notrecht zu sprechen, welches dann bis zu sechs
Monaten Geltung haben kann. Mit seinem Vorstoss wollte der Zürcher SVP-Politiker eine
Genehmigung von Notrecht durch eine 2/3-Mehrheit des Parlaments einführen. Mit
einfacher Mehrheit sollte die Bundesversammlung zudem geltendes Notrecht innerhalb
der 6-Monatsfrist aufheben können. Es gehe nicht, dass «auch in einer kleinen Krise
vom Notrecht exzessiv Gebrauch gemacht wird», betonte Heer in der
Parlamentsdebatte. Deshalb müssten das Parlament gestärkt und die «Vollmachten des
Bundesrats» eingeschränkt werden. 
Anders sah dies die SPK-NR, die mit einer 18 zu 6-Stimmenmehrheit beantragte, der
Initiative keine Folge zu geben, da sie «nicht krisentauglich» sei. Die Bestätigung durch
das Parlament würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Dürfte Notrecht gar erst nach der
Zustimmung durch das Parlament in Kraft treten – dazu sage der Vorstoss allerdings
nichts –, könnte in einer Krise grosser Schaden und Rechtsunsicherheit entstehen. Das
Parlament sei darüber hinaus ja nicht machtlos, so der Bericht. Es könne
bundesrätliches Notrecht mit einer Verordnung der Bundesversammlung oder einem
eigenen Gesetz zumindest teilweise wieder ausser Kraft setzen. Zudem bestehe ein
Konsultationsrecht der Kommissionen.
Die Mehrheit der grossen Kammer folgte den Empfehlungen ihrer Kommission und gab
der Initiative mit 135 zu 51 Stimmen bei 1 Enthaltung keine Folge. Der Vorstoss von
Alfred Heer wurde lediglich von seiner Fraktion grossmehrheitlich unterstützt. 19
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Der Nationalrat überwies eine parlamentarische Initiative Iten (cvp, NW), welche
verlangte, dass bei Nationalratswahlen in allen Kantonen, also auch in denjenigen, wo
nur ein einziger Sitz zu vergeben ist, stille Wahlen durchgeführt werden können, als
Motion. Da der Vorstoss auch im Ständerat Zustimmung fand, ist der Bundesrat
beauftragt, diese Neuerung in die anstehende Revision des Gesetzes über die
politischen Rechte aufzunehmen. Zu diesem Revisionsvorhaben gab der Bundesrat
bekannt, dass die vor einem Jahr unterbrochenen Vorarbeiten wieder aufgenommen
worden seien. Er hat die Bundeskanzlei beauftragt, auch die Konsequenzen aus einem
allfälligen EWR-Beitritt in die Überlegungen einzubeziehen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1991
HANS HIRTER

Ebenfalls in eine Motion umgewandelt wurde eine parlamentarische Initiative Ruf (sd,
BE), welche forderte, dass vom Bundesrat gewählte Beamte nicht nur für den
Nationalrat, sondern auch für den Ständerat nicht wählbar sind. Der Initiant und die
ihn unterstützende Kommission hatten das Anliegen mit dem Gebot der strikten
Einhaltung des Prinzips der Gewaltenteilung begründet. Der Ständerat hingegen lehnte
diese Motion mit dem Argument ab, dass die Kantone auch weiterhin autonom über die
Wählbarkeitsvorschriften für ihre Ständeräte entscheiden sollen. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1991
HANS HIRTER

Die Zahl der Listen von Nationalratskandidaten war in den letzten Jahren kontinuierlich
angestiegen. Waren es 1979 gesamt schweizerisch noch 164 Listen gewesen, so wurden
den Stimmberechtigten 1987 insgesamt 222 und 1991 gar 248 Listen vorgelegt. Vor allem
in den bevölkerungsreichsten Kantonen, in denen es nur einen geringen Stimmenanteil
für einen Sitzgewinn braucht, schossen die Listen von bisher kaum oder gar nicht
bekannten Gruppierungen ins Kraut. Dies schaffte einerseits Probleme beim Versand
der Stimmzettel und des Propagandamaterials sowie der Auszählung. Es wurde
andererseits auch vermutet, dass sich die Stimmberechtigten infolge der grossen
Anzahl von Listen nicht mehr zurechtfinden. Die Freisinnige Spoerry (ZH) hatte deshalb
bereits Ende 1991 mit einer parlamentarischen Initiative «Massnahmen zur
Bekämpfung dieser Listenflut» gefordert. Sie schlug vor, die für einen Wahlvorschlag
erforderliche Unterschriftenzahl für grosse Kantone auf 200-300 zu erhöhen, ein
Gelddepot zu verlangen, das bei Nichterreichen einer bestimmten Stimmenzahl
verfallen würde, und Unterlistenverbindungen zu verbieten.

Da der Bundesrat ohnehin an einer Revision des Bundesgesetzes über die politischen
Rechte arbeitet, beantragte die vorberatende Staatspolitische Kommission des
Nationalrats, diese Forderungen in Form einer Motion an den Bundesrat zu überweisen.
Eine aus Grünen und Linken gebildete Minderheit der Kommission möchte allerdings
nur den ersten Punkt verwirklichen. Unabhängig davon hatte Nationalrat Bürgi (fdp, SG)
ein Postulat für ein Verbot von parteiübergreifenden Listenverbindungen bzw.
Unterlistenverbindungen eingereicht. Da dieses von Thür (gp, AG) bekämpft wurde,
konnte es im Berichtsjahr noch nicht behandelt werden. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.01.1992
HANS HIRTER

Der Grüne Rebeaud (GE) nahm ebenfalls die Praktiken beim Referendum gegen die
Parlamentsreform zum Anlass, um mit einer vom Nationalrat noch nicht behandelten
parlamentarischen Initiative ein Verbot für bezahlte Unterschriftensammler und für
den Massenversand von Unterschriftenbogen zu verlangen. Zwei parlamentarische
Initiativen, welche eine Anpassung der für Referendum (Rychen, svp, BE) resp.
Volksinitiative (Seiler, svp, BE) benötigten Unterschriftenzahl an die stark gestiegene
Zahl der Stimmberechtigten verlangten, fanden in der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrats keine Unterstützung. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.1992
HANS HIRTER

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats möchte die aus dem letzten
Jahrhundert stammende Verfassungsbestimmung streichen, wonach in den Nationalrat
nur Personen "weltlichen Standes" (d.h. keine Pfarrer u.ä.) wählbar sind. Sie beschloss
einstimmig, einer parlamentarischen Initiative Sieber (evp, ZH), der nach seiner 1991
erfolgten Wahl auf die Ausübung seines Amtes als Pfarrer hatte verzichten müssen,
Folge zu geben. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER
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Der Nationalrat übernahm auch die Argumentation seiner Staatsrechtlichen
Kommission, wonach es sich bei der Bestimmung von Art. 75 BV, dass für den
Nationalrat nur Personen "weltlichen Standes", d.h. keine Geistlichen wählbar sind, um
ein sinnentleertes Relikt aus dem letzten Jahrhundert handle. Er stimmte
oppositionslos dem Antrag zu, der im Vorjahr eingereichten parlamentarischen
Initiative Sieber (evp, ZH) Folge zu geben und damit die Kommission zu beauftragen,
eine Vorlage zur Streichung dieses Passus auszuarbeiten. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Im schweizerischen politischen System mit seiner Mischung aus direktdemokratischen
und föderalistischen Elementen besteht die Möglichkeit, dass bei Volksabstimmungen
Volks- und Ständemehr differieren. Um dieses Risiko zu verringern, und um zudem den
Machtzuwachs zu korrigieren, der sich im Laufe der Zeit zugunsten von kleinen
Kantonen mit geringem Bevölkerungswachstum ergeben hat, schlug Leni Robert (gp, BE)
mit einer parlamentarischen Initiative vor, dass ein Volksmehr nur durch ein
qualifiziertes Ständemehr von 15,5 Kantonen zu Fall gebracht werden kann. Die
Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats lehnte diesen Vorstoss ab,
da er dem in der Bundesverfassung von 1848 garantierten föderalistischen Prinzip
widerspreche. Zudem besteht nach Meinung der Kommission auch kein
Handlungsbedarf, sind doch bisher derartige divergierende Mehrheiten erst sechsmal
vorgekommen (zuletzt 1983 beim Energieartikel). Der Nationalrat beschloss mit 99:52
Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1993
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte diskussionslos mit 102:7 Stimmen eine parlamentarische
Initiative Zisyadis (pda, VD) für die Einführung der Stimmpflicht ab. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.1995
HANS HIRTER

Insgesamt achtmal - davon sechsmal seit 1970 - ist es bisher vorgekommen, dass eine
vom Volk angenommene Verfassungsteilrevision am Ständemehr scheiterte. Der
Nationalrat lehnte jedoch die in der Form einer allgemeinen Anregung gehaltene
parlamentarische Initiative Gross (sp, ZH) für eine Gewichtung der Standesstimmen
gemäss der Bevölkerungszahl der Kantone mit 90:54 Stimmen ab. Er folgte damit
seiner Kommissionsmehrheit, welche den Vorstoss mit föderalistischen Argumenten
bekämpft hatte. Eine vor allem in der Westschweiz aktive Bewegung "Renaissance
Schweiz-Europa" kündigte die Lancierung einer Volksinitiative an, welche den Ständen
je nach der Zahl der Stimmberechtigten 1 bis 3 Stimmen zuteilen will. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
HANS HIRTER

Nationalrat Dünki (evp, ZH) befürchtet, dass die Medienberichterstattung über
Meinungsumfragen vor dem Abstimmungstermin das Verhalten der Bürger und
Bürgerinnen auf unzulässige Weise beeinflusst. Er reichte deshalb eine
parlamentarische Initiative für ein Verbot der Publikation und der Kommentierung von
Meinungsumfragen, die in einem Zusammenhang mit einer Wahl resp. einer
Abstimmungsvorlage stehen, während dreissig Tagen vor einem Abstimmungs- oder
Wahltermin ein. Die Staatspolitische Kommission war zwar auch der Überzeugung, dass
nicht alle Meinungsumfragen auf seriösen Grundlagen beruhen, teilte jedoch Dünkis
Sorgen in bezug auf Gefahr für die freie Meinungsbildung nicht. Auf ihren Antrag hin
lehnte der Rat den Vorstoss mit 93 zu 42 Stimmen ab. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER

Die von einzelnen Personen und Firmen betriebene massive Werbung für Initiativen –
gerade die „Maulkorb-Initiative“ bildete ein gutes Beispiel dafür – und bei
Volksabstimmungen löste bei Politikern Unbehagen aus. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrats empfahl gegen den Widerstand der SVP mit 9:6 Stimmen,
einer parlamentarischen Initiative Gross (sp, ZH) Folge zu geben, welche finanzielle
Transparenz bei Abstimmungskämpfen fordert. Sie verlangt, dass Beiträge ab CHF 500
bei der Bundeskanzlei deklariert werden müssen. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.1999
HANS HIRTER
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Der Nationalrat beschloss, Wege zu suchen, um die politische Auseinandersetzung
fairer und transparenter zu machen. Auf Antrag seiner SPK und gegen den Widerstand
der FDP, der SVP und der Liberalen gab der Nationalrat der parlamentarischen Initiative
Gross (sp, ZH) für eine grössere Transparenz bei der Finanzierung von Werbung für
Initiativen und Abstimmungskampagnen mit 70:63 Stimmen Folge. Nach der sehr
aufwändigen und diffamierenden Kampagne zugunsten der Beschleunigungsinitiative
gab der Bundesrat eine Studie zum Thema Fairness und Ausgewogenheit der Mittel in
Abstimmungskämpfen in Auftrag. Ebenfalls weiterbearbeiten will der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative Stamm (cvp, LU) (99.427), welche die Einrichtung einer
Instanz fordert, die unrichtige Aussagen in Abstimmungskampagnen öffentlich
richtigstellen kann. Solche falsche Behauptungen waren in den letzten Jahren (und wohl
auch bereits früher) immer wieder aufgetaucht. So wurde etwa in Inseraten gegen die
neue Bundesverfassung verkündet, diese bringe einen automatischen EU-Beitritt, oder
im Frühjahr 2000 wurde die „Verkehrshalbierungsinitiative“ mit dem Argument
bekämpft, diese verlange einen Fahrausweisentzug für über 65jährige. Nachdem die
Gegenpropaganda zu den Energieabstimmungen vom September nach Meinung der
Befürworter mit Halbwahrheiten und Verzerrungen operiert hatte, doppelte der
freisinnige Nationalrat Suter (BE) nach, und verlangte mit einem Postulat in sehr
allgemeiner Form die Einführung einer Strafnorm zur Sanktionierung unwahrer
Behauptungen in Abstimmungskampagnen (00.3397). 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.07.2000
HANS HIRTER

Bei den Nationalratswahlen ist in den kleinen Kantonen mit wenigen Mandaten infolge
des hohen natürlichen Quorums die Proporzgerechtigkeit nur bedingt verwirklicht. In
den zehn kleinsten Kantonen (AI, AR, GL, JU, OW, NW, SH, SZ, UR und ZG) beträgt diese
‚Sperrklausel‘ zwischen 25% und 50%. Auch wenn die Sitzverteilung im Nationalrat
insgesamt relativ gut dem gesamtschweizerischen Kräfteverhältnis der Parteien
entspricht, bestehen in einzelnen Regionen starke Disproportionen. Zudem fehlt in
diesen kleinen Wahlkreisen oft ein politischer Wettbewerb mit echten
Auswahlmöglichkeiten für die Wahlberechtigten, weil kleinere Parteien von vorneherein
auf eine Beteiligung an der Wahl verzichten. Nationalrat Vollmer (sp, BE) versuchte mit
einer parlamentarischen Initiative diesen Zustand zu verändern und schlug dazu die
Zusammenfassung der Kantone zu Wahlkreisverbänden nach dem Vorbild des Kantons
Bern vor. Auf Antrag seiner SPK, welche insbesondere vor einer dabei entstehenden
Dominanz der kleinen Kantone durch die grossen und durch die Städte warnte, lehnte
der Nationalrat diese Forderung ab. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2001
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats präsentierte ihre Vorschläge zur Umsetzung der im Vorjahr
gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Stamm (cvp, LU) zur Wahrung der
Lauterkeit in der Abstimmungswerbung. Sie beantragte, mit einer Teilrevision des
Gesetzes über die politischen Rechte eine vom Bundesrat ernannte Fachkommission zu
schaffen, welche Beanstandungen von Stimmberechtigten überprüft und ihre
Stellungnahme dazu öffentlich bekannt macht. Über eine Entscheidbefugnis, z.B. zur
Verhinderung von beanstandeten Aussagen, verfügt die Kommission jedoch nicht; auf
der anderen Seite ist ihre Stellungnahme auch nicht rekursfähig. Entsprechende
Terminvorgaben sollen dafür sorgen, dass diese Stellungnahmen noch vor dem
Abstimmungstag publiziert werden. Der Bundesrat lehnte diese von der SPK
vorgeschlagene neue Instanz ab, da sie den Regeln der freien Meinungsbildung
widersprechen würde. Zudem wies er auf kontraproduktive Effekte einer derartigen
Kontrolle hin, welche den Urhebern unlauterer Propaganda zu zusätzlicher Publizität
verhelfen könnte. Ein Beispiel für falsche Behauptungen lieferten die Gegner der
Militärgesetzrevision, welche in Inseraten proklamierten, die geplanten Auslandeinsätze
der Armee würden CHF 600 Mio. pro Jahr (statt rund CHF 200 Mio.) kosten. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2001
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschäftigte sich mit dem Projekt seiner SPK zur Umsetzung der im Jahr
2000 gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Stamm (cvp, LU) zur Wahrung der
Lauterkeit in der Abstimmungswerbung. Nachdem die Fraktionen der bürgerlichen
Parteien die vorgeschlagene Einsetzung einer Anrufungskommission als nicht
praktikabel und überflüssig bezeichnet hatten, folgte der Rat mit 86:65 Stimmen dem
auch vom Bundesrat unterstützten Nichteintretensantrag der
Kommissionsminderheit. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2002
HANS HIRTER
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Die SPK des Nationalrats tat sich schwer mit der Umsetzung einer parlamentarischen
Initiative Gross (sp, ZH) für die Meldepflicht und Publikation von grossen finanziellen
Beiträgen an die Werbekampagnen für Volksabstimmungen. Das Plenum hatte dem
Vorstoss im Jahr 2000 Folge gegeben und eine Subkommission der SPK hatte sich daran
gemacht, Realisierungsmodelle zu entwickeln. Die nun notwendig gewordene
Fristverlängerung für diese Arbeit wurde aber von einer Minderheit der SPK, welche
dem Anliegen negativ gegenübersteht, zum Anlass genommen, einen Übungsabbruch zu
verlangen und die Initiative abzuschreiben. Mit 101:84 Stimmen beschloss jedoch der
Nationalrat, die Fristverlängerung zu gewähren. Die Forderung nach einer Offenlegung
der Mittel wurde gemäss einer repräsentativen Umfrage (Univox) von einer Mehrheit der
Stimmberechtigten unterstützt. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2002
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Nationalrat gewährte Verlängerung der Frist für die Ausarbeitung
einer Lösung zur Umsetzung einer im Jahr 2000 gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative Gross (sp, ZH) für die Meldepflicht und Publikation von grossen finanziellen
Beiträgen an die Werbekampagnen für Volksabstimmungen brachte kein Ergebnis. Die
Mehrheit der SPK beantragte dem Plenum, die Initiative abzuschreiben. Als wichtigsten
Grund für ihren Antrag gab sie an, dass Deklarationsmodelle sehr detailliert abgefasst
sein müssten, um Missbräuche zu verhindern. Zudem zeigten die Erfahrungen in den
USA, dass eine Vielzahl von Umgehungsmöglichkeiten beständen, wie etwa die
Ausrichtung von formal nicht zweckgebundenen Beiträgen an Parteien und
Interessenorganisationen. Die vor allem von der Linken gebildete
Kommissionsminderheit stimmte dieser kritischen Analyse weitgehend zu und schlug
deshalb vor, mit einem Anreizmodell für vermehrte Transparenz zu sorgen. Gemäss
ihrem Antrag sollen diejenigen, welche ihre Geldquellen deklarieren, vom Bund Beiträge
für ihre Werbekampagnen erhalten. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2003
HANS HIRTER

Der Bundesrat und die Bundesverwaltung haben in den letzten Jahren bei einigen
Werbekampagnen zu Volksabstimmungen intensiver mitgewirkt als dies früher üblich
war. So waren etwa bei der UNO-Abstimmung und beim Entscheid über die
Armeereform mit erheblichen finanziellen Mitteln Informations- und Werbebroschüren
herausgegeben worden. Eine parlamentarische Initiative von Hans Fehr (svp, ZH)
verlangte nun, dass sich die Regierung und die Verwaltung auf sachliche Information zu
beschränken hätten und es ihnen insbesondere untersagt werde, eigentliche
Werbekampagnen zu führen oder solche finanziell zu unterstützen. Die SPK des
Nationalrats beantragte, diesem Vorstoss keine Folge zu geben und setzte sich damit im
Plenum gegen die SVP-Fraktion durch. Da allerdings auch die SPK gewisse Regeln für die
staatliche Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmungskämpfen aufstellen möchte,
unterbreitete sie dem Rat eine entsprechende Motion (03.3179). Obwohl die Regierung
die Umwandlung in ein Postulat beantragt hatte, überwies der Nationalrat das Anliegen
einstimmig in Motionsform. (Siehe dazu auch die lancierte Volksinitiative
„Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“.) 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat folgte mit knappem Mehr dem Antrag seiner SPK, die im Jahr 2000
gutgeheissene parlamentarische Initiative Gross (sp, ZH) für die Meldepflicht und
Publikation von grossen finanziellen Beiträgen an die Werbekampagnen für
Volksabstimmungen abzuschreiben und damit auch auf die Vorschläge der
Kommissionsminderheit zur Schaffung eines Anreizsystems für die Deklaration der
Beiträge nicht einzutreten. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte im Jahr 2002 eine parlamentarische Initiative Stamm (cvp, LU)
(99.427) für mehr Fairness in Abstimmungskampagnen nicht weiter verfolgt. Ein Jahr
später hatte Andreas Gross (sp, ZH) eine parlamentarische Initiative eingereicht, welche
in allgemeiner Form gesetzliche Vorschriften für möglichst faire
Abstimmungskampagnen verlangte. Zudem sollten Vorkehrungen getroffen werden,
dass die politischen Parteien in der Meinungsbildung eine wichtige Rolle spielen
können. Mit dieser zweiten Forderung nahm er, in abgewandelter Form, sein Anliegen
für die Offenlegung von Kampagnefinanzierungen wieder auf, das von der SPK und im
Jahr 2004 auch vom Nationalrat abgelehnt worden war (99.430). Die Mehrheit der SPK
des Nationalrats unterstützte den Vorstoss Gross. Dabei schien ihr insbesondere die
Einräumung von Sendezeit für die Parteien in Radio und Fernsehen ein gangbares Mittel

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2005
HANS HIRTER
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zur Stärkung der Position der Parteien in den Abstimmungskampagnen zu sein. Das
Plenum gab der Initiative gegen den Widerstand der SVP Folge. Keinen Erfolg hatte im
Nationalrat dagegen eine von der SP und den Grünen unterstützte parlamentarische
Initiative Rechsteiner (sp, BS) (03.434). Diese hatte verlangt, dass sich mehrheitlich im
öffentlichen Besitz befindende Unternehmen, sowie durch Zwangsabgaben finanzierte
(z.B. Krankenkassen) oder für die Grundversorgung der Bevölkerung wichtige private
Firmen nicht mehr an Abstimmungskampagnen beteiligen dürfen. 39

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats legte ihren in Form einer
parlamentarischen Initiative gehaltenen Entwurf für einen indirekten Gegenvorschlag
zur Volksinitiative „Volkssouveränität statt Behördenpropaganda“ vor (VI: 05.054).
Diese gilt als Umsetzung der parlamentarischen Initiative Burkhalter (fdp, NE). Im
Wesentlichen geht es dabei um die Aufnahme der bereits heute in Leitlinien
festgelegten Grundsätze der Behördeninformation bei Volksabstimmungen in das
Gesetz über die politischen Rechte. Diese Informationen sollen sachlich, transparent
und verhältnismässig sein. Als Besonderheit soll der Bundesrat verpflichtet werden,
umfassend zu eidgenössischen Volksabstimmungen zu informieren und dabei – das
wäre eine Neuerung – immer den Standpunkt des Parlaments zu vertreten. Der
Bundesrat sah weiterhin keinen Anlass, die bisher praktizierten Regeln von Leitlinien-
auf Gesetzesstufe zu befördern und sprach sich dezidiert dagegen aus, dass die
Regierung in jedem Fall die Haltung des Parlaments vertreten müsse. Der Nationalrat
befasste sich in der Dezembersession mit diesen Vorschlägen. Gegen die Anträge der
SVP, welche ihre eigene Volksinitiative bevorzugt, und des Bundesrates beschloss er
Eintreten. In der Frage, ob der Bundesrat auch dann den Standpunkt der
Bundesversammlung vertreten müsse, wenn er damit nicht einverstanden ist, beschloss
der Rat auf Antrag Müller (fdp, AG) eine weniger rigide Lösung, indem er ihm untersagte,
in diesem Fall eine abweichende Empfehlung abzugeben. Dieser Beschluss stützte sich
auf ein Gutachten des EJPD, welches der Regierung die Propagierung einer vom
Parlamentsentscheid abweichenden Parole untersagt, ihr aber erlaubt, sich in diesem
Falle zurückzuhalten. Des weiteren verlängerte das Parlament die Behandlungsfrist für
die Volksinitiative um ein Jahr. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2006
HANS HIRTER

Einmal mehr scheiterte im Parlament ein linker Vorstoss für grössere Transparenz über
die Finanzierung von Wahlkämpfen und Abstimmungskampagnen. Auf Antrag seiner
SPK lehnte der Nationalrat eine entsprechende parlamentarische Initiative Nordmann
(sp, VD) mit 78 zu 60 Stimmen ab. Nach den Nationalratswahlen, bei denen vor allem die
SVP durch sehr hohe Ausgaben für Inserate und Plakate aufgefallen war, dachte die SP
laut über die Lancierung einer Volksinitiative für Transparenz über die Herkunft von
Wahlkampfspenden nach. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner SPK gab der Ständerat einer parlamentarischen Initiative Bonhôte (sp,
NE) für die Festlegung einer Obergrenze für die Werbeausgaben für die
eidgenössischen Wahlen keine Folge. Unterstützung fand das Anliegen nur bei der
Linken. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
HANS HIRTER

Die SPK des Nationalrats publizierte einen Vorschlag zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Gross (sp, ZH) für fairere Abstimmungskampagnen,
welcher der Rat 2005 Folge gegeben hatte. Eine Subkommission der SPK hatte dabei
verschiedene Möglichkeiten untersucht. Die Verhandlungen mit der SBB über die
Möglichkeit, in den grossen Bahnhöfen Gratisplakatierflächen anzubieten, brachten
einige konkrete Resultate. So wird in Zukunft ein Plakat mit dem Parolenspiegel der
nationalen Parteien gratis in grossen SBB-Bahnhöfen ausgehängt werden. Die für die
Meinungsbildung als viel wichtiger eingestuften elektronischen Medien waren hingegen
zu keinen Konzessionen bereit. Die Radio- und Fernsehanstalt SRG lehnte es ab, den
Parteien freiwillig Sendezeit für die Gratisausstrahlung von politischer Werbung
einzuräumen. Ihrer Ansicht nach sind die bestehenden redaktionellen politischen
Sendegefässe zur Meinungsbildung durchaus ausreichend. Trotzdem verfolgte die SPK-
NR diese Idee der Gratiswerbespots für Parteien weiter und arbeitete Grundlagen für
eine gesetzliche Verpflichtung der SRG aus. In der im Spätherbst 2007 durchgeführten
Vernehmlassung äusserten sich SP und CVP positiv, die FDP skeptisch und die SVP
ablehnend; negativ fielen auch die Rückmeldungen der meisten Interessenverbände

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2009
HANS HIRTER
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aus. Die Kritiker bemängelten insbesondere, dass mit diesen kurzen Werbespots der
Parteien die Aussagen noch plakativer und die Diskussion noch oberflächlicher würde.
Im Mai des Berichtsjahres stellte sich die SPK mit 14 zu 8 Stimmen hinter den Antrag,
den Parteien mit Fraktionsstatus und den Initiativ- und Referendumskomitees im
Fernsehen und im Radio während den Kampagnen gratis Werbezeit einzuräumen. Damit
soll das zum Teil erhebliche Ungleichgewicht bei der bezahlten Abstimmungswerbung
für bestimmte Anliegen ausgeglichen werden. Es soll auch vermieden werden, dass bei
Themen, bei denen sich weder Parteien noch breit abgestützte Interessenverbände
finanziell engagieren wollen, kaum Werbung für einen Parlamentsbeschluss gemacht
wird. Dass dies geschehen kann, hatte sich beispielsweise bei der Volksabstimmung
über die neue Bundesverfassung im Jahr 1999 gezeigt, als die Befürworter keine Mittel
für Inserate oder Plakate einsetzen wollten und damit Kleinstparteien und
intransparente kleine Gruppen einen unangemessenen Einfluss nehmen konnten.
Formal soll auf Gesetzesstufe (Radio- und Fernsehgesetz resp. Gesetz über die
politischen Rechte) der Grundsatz der Gratiswerbung für politische Anliegen eingeführt
und die dazu berechtigten Parteien und Gruppierungen bezeichnet werden; die
konkreten Ausführungsdetails sollen anschliessend in einer speziellen Verordnung der
Bundesversammlung geregelt werden.

Der Bundesrat sah in seiner ausführlichen Stellungnahme Schwachpunkte sowohl beim
Grundsatz als auch bei der konkreten Umsetzung der vorgeschlagenen Neuerung. Da
diese zudem einen massiven Eingriff in die Programmfreiheit der Radio- und
Fernsehveranstalter bedeuten würde, beantragte er Rückweisung. Im Nationalrat
hatten die Vorschläge der SPK keine Chance: er entschied sich gegen die Stimmen der
SP und der Grünen für Nichteintreten. 43

Wie bereits im Vorjahr lehnte der Nationalrat einen Vorstoss für die Einführung des
Wahlsystems «Doppelter Pukelsheim» bei den Nationalratswahlen ab. Gegen eine
entsprechende parlamentarische Initiative Zisyadis (pda, VD) wurde eingewendet, dass
dieses System zwar die Proportionalität der Sitzverteilung gemäss nationalen
Wähleranteilen verbessern würde, es bei der Verteilung der Parteimandate auf die
Kantone aber zu Verzerrungen kommen könnte, welche im Widerspruch zum
Wählerwillen des Kantons stünden. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2009
HANS HIRTER

Die Annahme der Minarettinitiative 2009 hat im Berichtsjahr eine Debatte über
Umfragen im Vorfeld von Abstimmungen ausgelöst. Die Resultate der Umfragen, welche
die GfS im Auftrag der SRG durchgeführt hatte, wichen ungewöhnlich stark vom
Abstimmungsresultat ab. Dies verursachte auch in den Räten einigen Wirbel. Noch Ende
2009 reichte Mörgeli (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, die für Radio und
Fernsehen ein Verbot von Meinungsumfragen zu Wahlen und Abstimmungen forderte.
Die Staatspolitische Kommission (SPK-NR) lehnte diese Initiative mit 13 zu 9 Stimmen
bei vier Enthaltungen ab, reichte aber ihrerseits eine Motion ein, mit welcher die
Rahmenbedingungen für die Publikation von Meinungsumfragen vor Wahlen und
Abstimmungen geregelt werden sollen (10.3642). Beide Vorlagen werden von den Räten
erst 2011 behandelt. (Siehe auch die Interpellation Rickli (svp, ZH) (10.5180)).Nachdem
die SRG drei Studien in Auftrag gegeben hatte, welche die Diskrepanzen zwischen
Umfrage- und Abstimmungsresultat insbesondere auf soziale Erwünschtheit (falsche
Antworten aus Angst vor sozialer Ablehnung bei korrekter Antwort) zurückführten und
aufzeigten, dass Umfragen keinen signifikanten Einfluss auf den Abstimmungsentscheid
haben, glätteten sich die Wogen ein wenig. Nach einmaligem Unterbruch gab die SRG
beim GfS für die Abstimmungen vom 26. September wieder Umfragen in Auftrag.
Freilich hatte die Nicht-Veröffentlichung der Umfrageresultate für die Abstimmungen
vom 7. März von links bis rechts für Unmut gesorgt. Die SRG hatte nämlich für diesen
Urnengang nicht ganz auf Umfragen verzichtet. Die Ergebnisse der GfS-Umfragen, die ja
letztlich von den Gebührenzahlern finanziert wurde, wurden jedoch nicht veröffentlicht
und auch den Parteien nicht zur Verfügung gestellt. Die SRG verteidigte sich mit dem
Argument, dass die Umfrage gebraucht werde, um die Probleme bei der
Minarettinitiative zu untersuchen. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.10.2010
MARC BÜHLMANN
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Mehrere Vorstösse zielten im Berichtsjahr auf die Rahmenbedingungen im Vorfeld von
Volksabstimmungen. Die staatspolitische Kommission hatte noch im Jahr 2010 die
parlamentarische Initiative Mörgeli (svp, ZH), die ein Verbot von Meinungsumfragen vor
Wahlen und Abstimmungen fordert, abgelehnt und ihrerseits eine Motion eingereicht,
mit der Rahmenbedingungen für die Publikation von solchen Umfragen geschaffen
werden sollen (10.3642). Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, da er auf die
Selbstregulierung der Branche vertraue. Nach einem Wortgefecht zwischen SVP-
Vertretern und dem Kommissionssprecher Gross (sp, ZH) wurden sowohl die
parlamentarische Initiative (mit 83 zu 73 Stimmen) als auch die Motion (mit 80 zu 72
Stimmen) abgelehnt. Die unabhängige Beschwerdeinstanz (UBI) hatte im Juni fünf von
neun Beschwerden gegen Beiträge zu Meinungsumfragen abgelehnt. Auf eine trat sie
nicht ein und bei den restlichen dreien rügte sie, dass zu wenig deutlich unterschieden
worden sei zwischen klar Ja/Nein-Stimmenden und eher Ja/Nein-Stimmenden. Die
Beschwerden im Zusammenhang mit der Minarettinitiative, bei welcher Umfragen
deutliche Nein-Mehrheiten prognostiziert hatten, die schlussendlich aber angenommen
wurde, wurden alle abgewiesen. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2011
MARC BÜHLMANN

Der Nationalrat hiess im Berichtjahr einstimmig eine auf die parlamentarische Initiative
Meyer-Kaelin (cvp, FR) zurückgehende Änderung im Bundesgesetz über die politischen
Rechte der Auslandschweizer gut. Bisher mussten sich Auslandschweizerinnen und
-schweizer alle vier Jahre neu registrieren lassen, um an Abstimmungen und Wahlen
teilnehmen zu können. Neu gilt die Teilnahme an einer Abstimmung oder Wahl
automatisch als Registrierung für vier Jahre. Auch im Ständerat als Zweitrat war das
vom Bundesrat unterstützte Anliegen unbestritten. In der Schlussabstimmung nahmen
beide Räte den Entwurf einstimmig an. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2011
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SVP die Einsetzung einer
Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zwecks Untersuchung der
„massiven Fehlinformationen“ im Rahmen der Volksabstimmung über die Abkommen
von Schengen und Dublin vom 5. Juni 2005. Die Kosten für den Beitritt zum Schengen-
Raum wurden im Bundesbüchlein mit jährlich CHF 7,4 Mio. veranschlagt. Ein Bericht
des Justizdepartements hatte 2011 jedoch aufgezeigt, dass seither rund CHF 43 Mio.
pro Jahr aufgewendet worden waren. Brisant war, dass Christoph Blocher (svp, ZH)
damals dem EJPD vorstand, aber vehement abstritt, für die Zahl verantwortlich gewesen
zu sein. Er unterstellte ehemaligen Kollegen gar eine bewusste Falschangabe. Mit ihrer
Forderung nach einer PUK wollte die SVP nicht nur ihre Kritik am Schengen-Vertrag
äussern, sondern auch abklären lassen, wie falsche Zahlen und irreführende Aussagen
durch Behörden im Rahmen von eidgenössischen Abstimmungen künftig verhindert
werden können. Das Büro des Nationalrats lehnte die Forderung der SVP ab. Eine PUK
dürfe nur bei Vorkommnissen besonderer Tragweite eingesetzt werden. Zwar seien die
zu tief eingeschätzten Kosten tatsächlich ein Ärgernis, der Bundesrat habe aber zu
diesem Problem im Rahmen verschiedener Vorstösse bereits ausführlich Stellung
genommen und es sei an der GPK zu entscheiden, ob weitere Untersuchungen nötig
seien. Auch der Nationalrat sah eine PUK als unnötig an und sprach sich mit 125 zu 45
Stimmen aus der geschlossenen SVP-Fraktion gegen Folgegeben der Initiative aus. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2012
MARC BÜHLMANN

Eine Neuauslegung von Art. 77 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte
durch ein Bundesgerichtsurteil von 2009 provozierte eine parlamentarische Initiative
Joder (svp, BE). Das Bundesgesetz sieht vor, dass Beschwerde geführt und eine
Nachzählung von Abstimmungen und Wahlen verlangt werden kann, wenn es zu
„Unregelmässigkeiten“ kommt. Das Bundesgericht hielt fest, dass dies bereits der Fall
sein könne, wenn ein Resultat knapp sei. Joder und mit ihm die SPK-NR beanstandeten
dieses Urteil und mahnten eine Schwächung der Demokratie an, wenn Resultate alleine
aufgrund von knappen Ausgängen hinterfragt werden dürften. Im Berichtsjahr äusserte
sich die Schwesterkommission dazu noch nicht. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.10.2012
MARC BÜHLMANN
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Eine parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH) will den aussenparlamentarischen
Kommissionen wie z.B. der Kommission gegen Rassismus oder der Eidgenössischen
Kommission für Tabakprävention verbieten, in Kampagnen bei Volksabstimmungen vor
die Medien zu treten und ihre Meinung kund zu tun. Ende Oktober 2013 stellte sich die
Staatspolitische Kommission (SPK-NR) knapp, mit Stichentscheid ihres Präsidenten Ueli
Leuenberger (gp, GE) gegen das Begehren. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2013
MARC BÜHLMANN

2012 und 2013 war es in drei Fällen zur Situation gekommen, dass die Räte sich bei
Volksbegehren nicht auf eine Empfehlung einigen konnten. Ein Patt hatte bei der
Bauspar-Initiative und der Initiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ sowie bei der
Abzockerinitiative bestanden. Minder (parteilos, SH) stiess sich daran, dass der
Bundesrat in allen drei Fällen trotz fehlender parlamentarischer Empfehlung seine
eigene Meinung zu den Vorlagen verbreitete. Minder wollte dem mit Hilfe einer im
Berichtjahr eingereichten, aber noch nicht behandelten parlamentarischen Initiative
einen Riegel schieben. Die Staatspolitische Kommission des Ständerats empfahl noch
Ende Jahr mit 4 zu 2 Stimmen bei 2 Enthaltungen, dem Vorstoss keine Folge zu geben,
und begründete dies damit, dass der Bundesrat auch und gerade bei fehlender
Empfehlung des Parlamentes informieren müsse. Die Kommission verwies dabei auch
auf die deutliche Ablehnung der Volksinitiative „Volkssouveränität statt
Behördenpropaganda“ im Jahr 2008, die eine starke Einschränkung der behördlichen
Information verlangt hätte. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates noch gutgeheissene
parlamentarische Initiative Joder (svp, BE), die eine Anpassung der Rechtsgrundlagen
für Nachzählungen von Abstimmungen und Wahlen verlangt, damit nicht wie vom
Bundesgericht vorgeschlagen bei knappen Resultaten, sondern nur bei begründeten
Hinweisen auf Unregelmässigkeiten eine Nachkontrolle durchgeführt wird, wurde von
der ständerätlichen Schwesterkommission abgelehnt. Nachdem der Bundesrat
signalisiert hatte, das Ansinnen in die Revision des Bundesgesetzes über die politischen
Rechte aufzunehmen, wurde die parlamentarische Initiative zurückgezogen. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.01.2014
MARC BÜHLMANN

Die 2013 von Thomas Minder (parteilos, SH) eingereichte parlamentarische Initiative, die
ein Verbot für Stellungnahmen durch den Bundesrat zu Volksinitiativen in jenen Fällen
forderte, in denen sich Stände- und Nationalrat in ihrer Empfehlung uneinig sind, fand
in der kleinen Kammer keinen Anklang. Die Mehrheit der Kantonsvertreter, nämlich 31,
stimmte gegen Folge geben und hielt sich dabei an die Empfehlung ihrer SPK-SR, die
darauf hinwies, dass bei einem Patt die Regierung sogar die Pflicht habe, die
Bevölkerung umfassend zu informieren. Minder vermochte nur drei Ratsmitglieder zu
überzeugen. 2012 und 2013 war es bei den beiden Bauspar-Initiativen, und der
Abzockerinitiative zu uneinheitlichen Parolen zwischen den Kammern gekommen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN

Weil sich die SPK-NR gegen die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH)
ausgesprochen hatte, kam der Vorstoss in den Nationalrat. Rutz forderte, dass
ausserparlamentarische Kommissionen, die Bundesrat und Verwaltung beratend zur
Seite stehen, nur intern kommunizieren dürfen. Vor allem vor Volksabstimmungen und
vor Parlamentsdebatten seien Verlautbarungen dieser Kommissionen zu verbieten. In
der Debatte verwies Rutz etwa auf die Intervention der Eidgenössischen Kommission
für Tabakprävention, die sich im Dezember 2011 wenige Tage vor der entsprechenden
Parlamentsberatung in den Medien für die Annahme eines radikalen Rauchverbots
ausgesprochen habe oder auf die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, die im
Mai 2013 gegen die Asylgesetzrevision Stellung bezogen habe, obwohl der Bundesrat,
der von dieser Kommission ja eigentlich beraten werden soll, die Revision gutgeheissen
hatte. Die knappe Kommissionsmehrheit machte vergeblich geltend, dass der
Bundesrat für die Regelung der ausserparlamentarischen Kommissionen zuständig sei
und dass diese zum Meinungsbildungsprozess beitragen sollen. Die Mehrheit des
Nationalrates folgte nämlich den Argumenten des Initianten, der sekundiert von
Parteigenossen darauf pochte, dass die Kommunikation mit der Öffentlichkeit nicht
Aufgabe dieser Kommissionen sei. Die grosse Kammer gab der Initiative entsprechend
mit 95 zu 86 Stimmen bei 3 Enthaltungen Folge. Neben der geschlossenen SVP stimmte
auch fast die ganze CVP und die BDP und rund ein Drittel der FDP für Folge geben. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
MARC BÜHLMANN
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Die parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH), die von der SPK-NR mit Stichentscheid
des Präsidenten zwar abgelehnt, der dann aber von der grossen Kammer Folge gegeben
wurde, stiess im Ständerat auf einhelligen Widerstand. Der Vorstoss verlangt einen
Maulkorb für ausserparlamentarische Kommissionen, insbesondere vor
Volksabstimmungen zu Themen, die diese Kommissionen betreffen. Die SPK-SR
beantragte einstimmig, dem Vorstoss keine Folge zu geben. Auf der einen Seite
bestünden insbesondere mit der im Januar 2015 in Kraft getretenen, revidierten
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV) genügend Möglichkeiten,
die Kommunikationstätigkeit dieser Kommissionen auf dem Verordnungs- oder
Verfügungsweg spezifisch zu regeln. In der RVOV wird von ausserparlamentarischen
Kommissionen eine "gebotene Zurückhaltung" bei der Information der Öffentlichkeit zu
politischen Fragen verlangt. Ein spezifisches Gesetz würde hier also kaum Mehrwert
schaffen. Auf der anderen Seite – so die SPK-SR weiter – sollen sich diese Gremien
äussern dürfen, da es für die direktdemokratische Entscheidungsfindung hilfreich sei,
die Ansicht von Expertengruppen zu kennen: Auch – und insbesondere – wenn diese
von der Meinung des Bundesrates, der bekanntlich von ausserparlamentarischen
Kommissionen beraten wird, abweiche. Letzteres war Stein des Anstosses für den
Vorstoss von Gregor Rutz gewesen. Die kleine Kammer folgte diesen Argumenten
diskussionslos und gab der Initiative somit keine Folge. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2015
MARC BÜHLMANN

Obwohl sich beide Räte im Rahmen der Revision des Bundesgesetzes über die
politischen Rechte erst 2014 gegen einen Automatismus für eine Nachzählung von
Volksabstimmungen bei knappem Ergebnis ausgesprochen hatten, forderte Thomas
Minder (parteilos, SH) bereits Mitte 2015 per parlamentarischer Initiative einen solchen
einzuführen. Anlass war das knappe Resultat bei der RTVG-Vorlage am 14. Juni 2015, das
mit einer Differenz von 0,16% oder 3'649 Stimmen angenommen wurde – das bisher
knappste Resultat bei einer eidgenössischen Urnenabstimmung. Minder erwähnte in
der Ratsdebatte ein Beispiel aus seiner Wohngemeinde Neuhausen, wo bei rund 5'500
Abstimmenden 65 ungültige Stimmzettel gezählt wurden, wohingegen es in der Stadt
Schaffhausen gerade mal einen ungültigen Stimmzettel gegeben habe. Dies sei ein
Beispiel dafür, wie sensibel Auszählen sei. Aus diesem Grund müsse bei sehr knappen
Resultaten ein Automatismus spielen. Einen solchen gebe es überdies auch in einigen
Kantonen, z.B. in Bern, Graubünden, St. Gallen, Zug oder Zürich, wo bei Differenzen
zwischen 0,1 und 0,4% automatisch nachgezählt werde. Minder schlug für die nationale
Ebene 0,3% vor. 
Die SPK-SR lehnte das Begehren knapp mit 5 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die
Mehrheit stiess sich am Umstand, dass erst kürzlich über das Anliegen legiferiert
worden sei. Die wichtigsten Argumente gegen einen Automatismus seien deshalb nach
wie vor die gleichen: Auch eine Nachzählung könne fehlerhaft sein, eine
Prozentschwelle sei willkürlich und auch noch so knappe Mehrheitsentscheide seien zu
akzeptieren. Man müsse zudem Vertrauen haben in die Arbeit der Zählbüros in den
Kantonen und Gemeinden. Die Minderheit machte freilich geltend, dass die
Legitimation knapper Entscheide leide, wenn die Stimmbürgerschaft davon ausgehen
müsse, dass (knappe) Resultate auch anders hätten ausfallen können. Die Revision des
Bundesgesetzes über die politischen Rechte sei zudem im Vorfeld der eidgenössischen
Wahlen sehr rasch erledigt worden; die Frage der knappen Abstimmungsergebnisse sei
damals zu wenig gründlich geprüft worden, was man jetzt nachholen könnte. Darauf
schien allerdings fast niemand in der kleinen Kammer Lust zu haben: Die Initiative
wurde mit 39 zu 2 Stimmen deutlich versenkt. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.12.2015
MARC BÜHLMANN

Die zunehmende Skepsis gegenüber der technischen Umsetzbarkeit von E-Voting
manifestierte sich auch in einer parlamentarischen Initiative von Lukas Reimann (svp,
SG), der eine rechtliche Prüfung für E-Voting einführen wollte. Konkret sah Reimann
unabhängige kantonale Gremien vor, bei denen Beschwerde im Rahmen elektronischer
Stimmabgabe eingereicht werden könnte. Die SPK-NR sah zwar ein, dass es für E-Voting
besondere Sorgfalt brauche. Das bisherige Vorgehen, bei dem Bundesrat und
Bundeskanzlei für die anfragenden Kantone die Zulassung prüfen und erteilen, reiche
aber vollständig aus. Zudem bestehe auch gegen den Einsatz elektronischer
Abstimmungssysteme die Möglichkeit einer kantonalen Stimmrechtsbeschwerde, die
bei der Kantonsregierung einzureichen sei. Es sei nicht zielführend, für
unterschiedliche Stimmkanäle unterschiedliche rechtliche Grundlagen zu kreieren. Der
Nationalrat folgte seiner Kommission ohne Diskussion und versenkte die
parlamentarische Initiative mit 134 zu 47 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Die
Unterstützung für das Reimann'sche Anliegen kam aus seiner eigenen Fraktion (31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2016
MARC BÜHLMANN
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Stimmen), aber auch aus der SP-Fraktion (6 Stimmen) und aus der fast geschlossenen
Fraktion der Grünen (10 Stimmen). 57

Lorenz Hess (bdp, BE) störte sich an der geringen Stimm- und Wahlbeteiligung in der
Schweiz. Die "Dauertiefstimmbeteiligung" von unter 50% verzerre die Resultate bei
Wahlen und Abstimmungen und stelle auf die Dauer eine Gefahr für das politische
System Schweiz dar. Mit einer nach den eidgenössischen Wahlen 2015 eingereichten
parlamentarischen Initiative forderte der Berner Nationalrat deshalb die Einführung
einer Stimmpflicht. Der Kanton Schaffhausen kenne diese bereits seit 1892 und weise
deshalb stets stark überdurchschnittliche Partizipationsraten aus. Das Schaffhauser
System könne problemlos von allen Kantonen übernommen werden: Es seien
entsprechend eine Altersgrenze von 65 Jahren und Entschuldigungsgründe (Militär-
oder Zivilschutzdienst, berufliche oder familiäre Verpflichtungen, Krankheit, schwere
Erkrankung Angehöriger oder Ferienabwesenheit) zu regeln. Die Höhe der Busse, die
vollumfänglich den Kantonen zugute kommen solle, sei von diesen selber zu bestimmen.

Die SPK-NR lehnte den Vorstoss Anfang 2017 mit 22 zu 2 Stimmen deutlich ab. Das
Stimmrecht sei ein Recht und keine Pflicht und beinhalte entsprechend auch das Recht
zu schweigen. Zudem bestehe die Gefahr, dass schlecht informierte Personen zur
Beteiligung gezwungen würden. Man müsse zudem bei den Ursachen ansetzen: Um zur
Beteiligung zu motivieren, müsse das politische Interesse durch neue und angemessene
Kommunikationsmittel gesteigert werden. Zudem wäre mit der Einführung eines Stimm-
und Wahlzwangs ein hoher bürokratischer Aufwand verbunden. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.01.2017
MARC BÜHLMANN

In der Ratsdebatte verteidigte Lorenz Hess (bdp, BE) seine parlamentarische Initiative,
mit der er die Einführung einer Stimmpflicht fordert. Demokratie beinhalte auch
Pflichten und nicht nur Rechte. Eine wie in Schaffhausen mit einer geringen Busse
verknüpfte Pflicht, an Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen, könne durchaus auch
als Motivation betrachtet werden. Peter Keller (svp, NW) hielt dem Initianten eine Studie
entgegen, in welcher gezeigt werde, dass politische Beteiligung selektiv geschehe. Es sei
also nicht so, dass mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten sich nie beteilige. Die
durchschnittliche Beteiligung von rund 50% sei also gar nicht so dramatisch. Dies sah
wohl auch der Grossteil der Nationalrätinnen und Nationalräte so: Der Initiative wurde
mit 166 zu 13 Stimmen (10 Enthaltungen) keine Folge gegeben. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Eignen sich die Abstimmungsvideos, die der Bundesrat seit Juni 2016 neben den
Abstimmungserläuterungen im Internet veröffentlicht, als objektive Informationen an
die Stimmberechtigten oder handelt es sich dabei um ein klassisches
Kampagneninstrument, auf das die Regierung zu verzichten hat, weil es die im
Bundesgesetz über die politischen Rechte verlangten Grundsätze der Vollständigkeit,
Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit verletzt? Diese Frage stellte sich die
SPK-NR aufgrund einer parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH), die dem Bundesrat
alle Informationskanäle, mit Ausnahme der Abstimmungserläuterungen und einer
Medienkonferenz, verbieten will. Die Mehrheit der SPK-NR, die mit 16 zu neun Stimmen
beantragte, dem Vorstoss keine Folge zu geben, verwies auf die Wichtigkeit der Nutzung
unterschiedlicher Informationskanäle für unterschiedliche Zielpublika. Freilich müssten
die Grundsätze auch bei den Videobotschaften eingehalten werden. 
Die aus Mitgliedern der SVP-Fraktion zusammengesetzte Kommissionsminderheit
machte in der nationalrätlichen Debatte in der Sommersession 2017 darauf
aufmerksam, dass der Bundesrat in der direkten Demokratie lediglich ein Akteur unter
mehreren sein sollte. Es sei stossend, dass er bereits ohne die teuren
Videoerläuterungen über ein Informationsmonopol verfüge. Wenn er während einer
Kampagne allgegenwärtig sei, verliere er automatisch seine Objektivität. Er habe sich
deshalb auf die nötigsten Informationen zu beschränken. Diese Argumentation verfing
allerdings nur in der eigenen Fraktion und bei sechs Mitgliedern der FDP-Liberale-
Fraktion. Der Initiative Rutz wurde entsprechend mit 111 zu 65 Stimmen (0 Enthaltungen)
keine Folge gegeben. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Ein Verbot der Stimmenauszählung bei eidgenössischen Urnengängen durch Personen
mit ausländischer Staatsangehörigkeit wollte Michaël Buffat (svp, VD) mittels
parlamentarischer Initiative durchsetzen. Da in einzelnen Kantonen und Gemeinden
Ausländerinnen und Ausländern politische Rechte gewährt würden, dürften diese auch
bei eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen als Stimmenzählerinnen und
Stimmenzähler oder in einer anderen Funktion als Mitglied eines kommunalen
Wahlbüros fungieren. Dies sei aber nicht kohärent und könnte zu Unklarheiten führen,
weshalb nur Stimmen auszählen dürfe, wer im Sinne von Art. 136 BV als Schweizer
Bürgerin oder Bürger stimmberechtigt sei – so die Begründung des Initianten. 
Die SPK-NR empfahl in ihrem Bericht von Mitte April 2018 mit 14 zu 9 Stimmen der
Initiative keine Folge zu geben, wobei die Gegenstimmen allesamt von den
Kommissionsmitgliedern aus der SVP-Fraktion stammten. Die Mehrheit der Kommission
wies darauf hin, dass bisher keine Probleme oder Missbräuche im Bereich der
Auszählung von Stimmen bekannt seien. Den Gemeinden sei zudem wohl eher gedient,
wenn infolge Personalmangels auch nicht-stimmberechtigtes Personal eingesetzt
werden könne. Darüber hinaus sei die Organisation der Wahlbüros eine kantonale oder
gar kommunale Angelegenheit. Wer hier etwas ändern wolle, müsse also auf anderen
föderalen Ebenen ansetzen; daher gebe es keinen entsprechenden Handlungsbedarf. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.04.2018
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative Buffat
(svp, VD), die ein Verbot der Stimmenauszählung bei eidgenössischen Urnengängen
durch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit verlangte, zusammen mit einem
weiteren Vorstoss des Waadtländers, der verbieten wollte, dass bei
Einbürgerungsentscheiden auch Ausländerinnen und Ausländern in
Einbürgerungskommissionen oder anderen zuständigen Organen mitbestimmen
können. Weder seien der Verwaltung Probleme bei der Auszählung von Stimmen
bekannt noch könne der Initiant selber solche Probleme deutlich machen, verteidigte
der Kommissionssprecher Duri Campell (bdp, GR) die 16 zu 9 (bzw. die 14 zu 9) Mehrheit
der SPK-NR. Zudem würde man mit beiden Vorschlägen in die Kompetenzen von
Gemeinden und Kantonen eingreifen. Die Ratsmehrheit von 125 Stimmen sah dies wohl
genau so und versenkte die Initiative. Die 68 Gegenstimmen stammten von der
geschlossenen SVP-Fraktion. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

Die seit einigen Jahren wachsende Euphorie um E-Voting rief zunehmend auch
Skeptiker auf den Plan. Dass sich das Thema Digitalisierung nicht dem klassischen Links-
Rechts-Gegensatz zuordnen lässt, zeigte sich dabei daran, dass die beiden
vehementesten Kritiker im eidgenössischen Parlament von zwei Polparteien stammten:
Sowohl Franz Grüter (svp, LU) als auch Balthasar Glättli (gp, ZH) taten sich immer
häufiger mit warnenden Worten hervor. Sie hinterfragten dabei insbesondere die
Sicherheit der Technik für die E-Voting-Systeme. Verschiedene Beispiele aus dem
Ausland hätten gezeigt, dass man in solche Systeme eindringen könne und dass
verschiedene Akteure sich nicht scheuten, auf Wahl- und Abstimmungsprozesse digital
Einfluss zu nehmen, betonten sie. Da dies zentralisiert an einem Ort geschehe, sei das
Risiko sehr gross, dass Abstimmungen umfassend manipuliert werden könnten, was in
der (semi-)direkten Demokratie der Schweiz fatal wäre. Vertrauen in Wahl- und
Abstimmungsresultate seien Grundlage dafür, dass auch Verliererinnen und Verlierer
von demokratischen Entscheidungen diese als legitimiert akzeptierten. Bei
Manipulationen würde dieses Vertrauen Schaden nehmen. Bisher hätten
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zudem die zentralen Schritte der
Abstimmungshandlung (Abstimmen an der Urne, briefliches Abstimmen) und der
Ergebnisermittlung (Auszählung) nachvollziehen und überprüfen können. Diese
öffentliche Überprüfbarkeit sei mit dem technisch komplexen Verfahren von E-Voting
nicht mehr gegeben. Selbst wenn Quellcodes offengelegt würden, würden Personen
ohne Sachkenntnis diese nicht nachvollziehen können. Mit diesen Begründungen
reichten die beiden Parlamentarier jeweils eine parlamentarische Initiative ein, mit der
sie den vom Bund vorangetriebenen Prozess hin zu einer Etablierung des dritten
Stimmkanals mindestens bremsen wollten. Grüter forderte ein Moratorium für E-
Voting (Pa.Iv. 17.471) und Glättli forderte Systeme, die eine Überprüfung der Verfahren
durch die Stimmberechtigten ohne besondere Sachkenntnisse erlauben (Pa.Iv. 18.420).
Beides sollte im Bundesgesetz für die politischen Rechte verankert werden. 
Die SPK-NR behandelte die beiden Vorstösse gemeinsam. Mit recht knappen
Mehrheiten empfahl sie, den beiden Initiativen Grüter (15 zu 10 Stimmen) bzw. Glättli (12
zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen) keine Folge zu geben. Das Moratorium lehnte die
Kommission ab, weil dadurch die Tests in den Kantonen beendet werden müssten und
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damit keine neuen Erkenntnisse für die Perfektionierung des Systems gefunden werden
könnten. Die Initiative Glättli fordere zwar kein Verbot, weil ihr Anliegen aber kaum
umsetzbar sei – und sogar beim brieflichen Abstimmen gefragt werden könne, ob dies
von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern überprüft werden könne –, komme es eben
faktisch einem Verbot gleich. 
Der Nationalrat folgte in der Herbstsession 2018 seiner Kommissionsmehrheit und
lehnte – allerdings ebenfalls knapp – beide Vorstösse ab. Beide erhielten Unterstützung
von 80 Ratsmitgliedern, wurden aber von 99 (Glättli) bzw. 98 (Grüter) abgelehnt. Die
hohe Zahl an Enthaltungen (15 bei Glättli und 16 bei Grüter) sowie die Abweichlerinnen
und Abweichler in allen Fraktionen (mit Ausnahme der BDP, die geschlossen gegen
beide Initiativen stimmte) mögen ein Indiz dafür sein, dass bezüglich Nutzen und
Schaden von E-Voting noch keine klaren Meinungen bestanden.
Die beiden Initianten liessen in der Folge verlauten, dass sie den E-Voting-Prozess mit
einer schon früher angekündigten Volksinitiative stoppen wollen. 63

Mit der in der Presse als «Kuhhandel» bezeichneten Verknüpfung der Steuerreform und
der AHV-Finanzierung wurde auch eine juristische Diskussion laut, die sich um das
Thema «Einheit der Materie» drehte. Dieser Grundsatz ist ein wichtiger Bestandteil bei
der Entscheidung, ob eine Volksinitiative gültig ist oder nicht. Er verlangt, dass zwei
verschiedene Sachfragen nicht in ein und der gleichen Abstimmungsvorlage verknüpft
werden dürfen, weil sonst die Gefahr besteht, dass Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger ihre Präferenzen nicht klar äussern können. Wenn etwa die eine Sachfrage
bei einer Person auf Zustimmung, die andere aber auf Ablehnung stösst, kann eigentlich
weder ein Ja noch ein Nein in die Urne gelegt werden. Ob und wann «zwischen den
einzelnen Teilen einer Initiative ein sachlicher Zusammenhang besteht» (BG über die
politischen Rechte, Art. 75 Abs. 2), ist freilich Interpretationssache. Die Frage, die sich
Thomas Minder (parteilos, SH) stellte und gleich in eine parlamentarische Initiative
verpackte, war, ob die Einheit der Materie auch für Behördenvorlagen gelten müsse, die
dem Referendum unterstellt sind. In seiner schriftlichen Begründung zu seinem
Vorstoss zitierte der Schaffhauser juristische Literatur, die sich darauf stützt, dass es
unerheblich sei, wer Urheber einer Abstimmungsvorlage sei, dass der Grundsatz also
auch für Bundesbeschlüsse zu gelten habe. Es sei nun aber an der Bundesversammlung
zu entscheiden, ob sie dies auch so sehe. 
Eine 6 zu 4-Mehrheit (bei 2 Enthaltungen) der SPK-SR sah das in der Tat so und gab der
parlamentarischen Initiative Folge. Es sei zwar schwierig, diesen Grundsatz immer
einzuhalten, die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sollten aber den gleichen
Anforderungen genügen wie Volksinitiativen, weshalb ein entsprechendes Gesetz
geprüft werden solle. 64
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Mit 7 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) gab die SPK-SR einer parlamentarischen Initiative von
Damian Müller (fdp, LU) Folge, mit der den E-Voting-Tests in den Kantonen Grenzen
gesetzt werden sollen. Auch wenn die Kantone zuständig seien für Organisation und
Durchführung von eidgenössischen Abstimmungen, obliege dem Bund die Kontrolle der
Versuche mit «Vote électronique». Man müsse auf nationaler Ebene Limiten vorgeben,
damit sich die Versuche nicht schleichend zum ordentlichen Betrieb entwickelten – so
Müller in der Begründung zu seiner Initiative, mit der er Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting forderte. Der Luzerner Kantonsvertreter forderte, dass höchstens 30 Porzent
des kantonalen Elektorats testweise Zugang zu elektronischer Stimmabgabe haben
dürfe. Mittels statistischer Verfahren müssten die Kantone die elektronische
Stimmabgabe zudem auf Plausibilität prüfen. In der Testphase müssten über die
Kantone verteilt zwei unterschiedliche Systeme eingesetzt werden, um das Risiko einer
Manipulation einzuschränken. Schliesslich dürften höchstens zwei Drittel der Kantone
pro Abstimmung E-Voting testen, um die Wahrscheinlichkeit einer Beeinflussung des
Ständemehrs zu reduzieren. Mit ihrer Entscheidung nahm die SPK-SR die wachsende
Skepsis gegenüber E-Voting auf. 65
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Das Referendum zum Geldspielgesetz hatte einige Diskussionen zur Finanzierung von
Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen ausgelöst. Umstritten war
insbesondere, ob es möglich sein darf, dass Akteure aus dem Ausland die Sammlung von
Unterschriften und die Kampagne vor einer Abstimmung finanziell unterstützen. In der
Tat wären die Interessen von Anbietern von Online-Spielen mit Sitz im Ausland vom
neuen Geldspielgesetz beeinträchtigt worden, weil dieses Zugangssperren vorsah.
Verschiedene Medien hatten damals berichtet, dass diese Kreise nicht nur die
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Unterschriftensammlung für das Referendum finanziell unterstützt, sondern auch Geld
in die Abstimmungskampagne gesteckt hätten. 
«Unzulässig und inakzeptabel» sei dies und würde die «Glaubwürdigkeit der politischen
Institutionen» untergraben, begründete Jean-René Fournier (cvp, VS) seine
parlamentarische Initiative, mit der er ein Verbot der Finanzierung von
Unterschriftensammlungen für Referenden und Initiativen sowie von
Abstimmungskampagnen durch ausländische Mittel forderte. 
Die SPK-SR gab der Initiative mit 9 zu 2 Stimmen bei 1 Enthaltung Folge und wollte die
Aufnahme des Anliegens in eine Kommissionsinitiative prüfen, mit der mehr
Transparenz in der Politikfinanzierung geschaffen werden sollte und die gleichzeitig als
Gegenvorschlag für die Transparenzinitiative fungieren sollte. 
Nur einen Monat später, Mitte Februar 2019, sprach sich allerdings ihre
Schwesterkommission gegen die Initiative Fournier aus. Zwar teile sie die Ansicht, dass
hinsichtlich Politikfinanzierung etwas getan werden müsse, es dürfe aber nicht
reglementiert werden, woher die finanzielle Unterstützung konkret komme, erklärte die
Kommission. Mit 14 zu 10 Stimmen empfahl die SPK-NR deshalb die parlamentarische
Initiative zur Ablehnung. 66

Mit 13 zu 10 Stimmen bei 2 Enthaltungen gab die SPK-NR der parlamentarischen
Initiative Minder (parteilos, SH) keine Folge. Es sei in der Praxis kaum möglich, zu
entscheiden, ob die Einheit der Materie bei Erlassen der Bundesversammlung gegeben
sei. Ob ein, wie von Minder geforderter, sachlicher Zusammenhang von Teilen einer
Vorlage bestehe – immerhin eine Grundlage für den Entscheid über die Gültigkeit einer
Volksinitiative –, könne in der Praxis bei Erlassen nicht «trennscharf» beurteilt werden.
Zudem könne eine solche Forderung den Spielraum des Parlaments beim Finden von
Kompromisslösungen zu stark einschränken, so die Kommissionsmehrheit bei ihrer
Begründung. Eine Vorlage könne per Referendum bekämpft werden, wenn man mit der
Verknüpfung unterschiedlicher Themen nicht einverstanden sei. Die starke
Kommissionsminderheit war allerdings der Meinung, dass Erlasse gleich behandelt
werden sollten wie Volksbegehren. Ungeachtet dessen ging die Initiative anschliessend
zurück an die SPK-SR, die ihr bereits Folge gegeben hatte. 67
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Soll es kantonalen Regierungen, Parlamenten und Fachdirektionskonferenzen erlaubt
sein, sich in nationale Abstimmungen einzumischen? Jein, meinte das Bundesgericht
2018 als Antwort auf eine Stimmrechtsbeschwerde im Rahmen der Vollgeldinitiative.
Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren (FDK) hätte nicht
für ein Nein werben dürfen, urteilte das oberste Gericht, hob allerdings die
Abstimmung nicht auf, weil das Resultat sehr deutlich gegen das Begehren sprach.
Gestattet sei eine Einmischung lediglich für Kantonsregierungen und die Konferenz der
Kantonsregierungen (KdK), die für alle Kantone spreche, – und auch dies nur dann,
wenn ein Kanton von einem Abstimmungsausgang «nahmhaft betroffen» sei. 
Dieses Urteil stiess bei den Kantonen auf Kritik. Es sei nicht einsichtig, weshalb
Fachdirektionskonferenzen einen «Maulkorb» erhielten. Als mögliche Konsequenz – so
eine Prognose der Medien – würden die Fachdirektionskonferenzen künftig die KdK
mandatieren oder einzelne Kantonsregierungen würden einfach ihre Fachdirektorinnen
und -direktoren beauftragen, Stellung zu beziehen. 

Eine 2018 veröffentlichte Studie hatte derweil gezeigt, dass sich kantonale Akteure in
der Tat zunehmend in nationale Abstimmungen einmischen. Zwischen 2000 und 2018
liess sich eine Vervierfachung solcher Interventionen feststellen.

Im Parlament reichte Raphaël Comte (fdp, NE) eine parlamentarische Initiative ein, mit
der «das Meinungsäusserungsrecht der Kantone anlässlich von Kampagnen zu
eidgenössischen Abstimmungen präzisiert» werden sollte. Ende September 2019 zog
der Neuenburger sein Anliegen allerdings wieder zurück. 68
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Ziemlich genau ein Jahr nachdem sich die SPK-SR dafür ausgesprochen hatte, der
parlamentarischen Initiative Müller (fdp, LU) Folge zu geben, entschied sich ihre
Schwesterkommission (SPK-NR) mit 13 zu 4 Stimmen bei 7 Enthaltungen dagegen.
Sicherheit vor Tempo bei E-Voting, wie dies der Vorstoss forderte, sei nach dem
bundesrätlichen Verzicht auf die Einführung von E-Voting als ordentlichem Stimmkanal
nicht mehr nötig. In der Tat hatte der Bundesrat dieses Ziel vorläufig sistiert. Allerdings
sprach sich die Kommission gleichzeitig auch gegen eine parlamentarische Initiative
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(Pa.Iv. 18.468) aus, die auch die Versuchsbetriebe von E-Voting einstellen wollte. Es
müssten nun neue Erfahrungen gesammelt werden können, so die SPK-NR in ihrer
Medienmitteilung. 69

Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in
der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)» vorgelegt und das Begehren  zur
Ablehnung empfohlen hatte, beschloss die SPK-SR mit 8 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen),
Abklärungen für einen möglichen Gegenentwurf zu treffen. Es bestehe
Handlungsbedarf, aber Regelungen für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung
sollten nicht Gegenstand der Verfassung sein. Mit einer Kommissionsinitiative sollte
deshalb ein indirekter Gegenentwurf zur Volksinitiative geschaffen werden. Weil dieser
Idee noch im Februar 2019 auch von der SPK-NR, wenn auch denkbar knapp mit 12 zu 11
Stimmen und einer Enthaltung, Folge gegeben worden war, machte sich die
ständerätliche SPK an die Ausarbeitung einer Vorlage.  
Der bereits im März präsentierte Vorschlag für eine Ergänzung des Bundesgesetzes über
die politischen Rechte sah Regelungen zur Offenlegung der Finanzierung politischer
Akteure vor. Konkret sollten alle im Parlament vertretenen Parteien jährlich ihre
Einnahmen sowie Spenden über CHF 25'000 offenlegen müssen. Natürliche und
juristische Personen, die vor Wahlen oder Abstimmungen mehr als CHF 250'000 für
Kampagnen und/oder Unterschriftensammlungen aufwenden, müssten deren
Finanzierung offenlegen. Verboten werden sollten anonyme Spenden sowie
Zuwendungen aus dem Ausland, womit die Kommission das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) aufnahm. 
In der Vernehmlassung, die zwischen Mai und August 2019 durchgeführt wurde, stiess
der Vorschlag auf unterschiedliches Wohlwollen. 14 Kantone (AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU,
NE, NW, OW, SO, TG, VD, VS) sowie fünf Parteien (BDP, EVP, GP, GLP, SP) begrüssten den
Vorschlag. Auch der Trägerverein der Transparenzinitiative befürwortete grundsätzlich
die Stossrichtung, brachte jedoch Verbesserungsbedarf an. Abgelehnt wurde die Idee
von zehn Kantonen (AI, AR, BE, GL, LU, SG, SH, TI, UR, ZG) und den drei bürgerlichen
Parteien CVP, FDP und SVP. Keine Stellung beziehen wollten die Kantone Zürich und
Schwyz. Die Stellungnahmen gingen teilweise – etwa in der Frage der Höhe der
Schwellenwerte, hinsichtlich des Kontrollsystems, aber auch bezüglich der Erlaubnis
von Spenden aus dem Ausland – «in völlig unterschiedliche Richtungen», wie im Bericht
zusammengefasst wurde. Dies bewog die Kommission dazu, den ursprünglichen
Vorschlag mit Ausnahme kleinerer Präzisierungen zu belassen und den Räten
vorzulegen. Gleichzeitig empfahl die SPK-SR die Transparenz-Initiative mit 8 zu 4
Stimmen zur Ablehnung. 70
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Mit seiner parlamentarischen Initiative hatte Claudio Zanetti (svp, ZH) einen Marschhalt
bei E-Voting gefordert. Da der Zürcher bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2019
nicht mehr wiedergewählt wurde, übernahm sein Parteikollege Franz Grüter (svp, LU)
das Anliegen. Dieser machte in der Ratsdebatte darauf aufmerksam, dass die
Sicherheitsrisiken bei den bestehenden E-Voting-Systemen nach wie vor viel zu gross
seien und in den letzten Wochen viel Vertrauen in die Prozesse der direkten
Demokratie verloren gegangen sei. Es gehe nicht an, dass hier weiterhin investiert
werde – Grüter sprach von Ausgaben der Post von CHF 5 Mio. pro Jahr für ihr
mittlerweile gescheitertes E-Voting-System, obwohl gleichzeitig immer mehr
Poststellen geschlossen würden. Es sei ein Neuanfang, eine «Denkpause», bei «Vote
électronique» nötig und neue Tests und Systeme sollten erst dann durch- und
eingeführt werden, wenn es keinerlei Sicherheitsbedenken mehr gebe. 
Das Anliegen wurde in der grossen Kammer debattiert, weil ihm die SPK-NR mit 13 zu 11
Stimmen nicht Folge hatte geben wollen. Die Kommission, deren Position von Valérie
Piller Carrard (sp, FR) vertreten wurde, machte geltend, dass Probleme und
Sicherheitsbedenken nur ausgeräumt werden könnten, wenn weiterhin getestet werden
könne. Mit einem Marschhalt wäre dies nicht mehr möglich. Zudem müsse man an die
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer denken, die ohne E-Voting ihr Stimm-
und Wahlrecht nur unzulänglich wahrnehmen könnten. Eine interessante Koalition aus
einer geschlossenen SVP-Fraktion und einer fast geschlossenen Fraktion der Grünen –
einzig die Genferin Stefania Prezioso Batou (gp, GE) stimmte für den Mehrheitsantrag –,
angereichert mit einer grossen Mehrheit der GLP-Fraktion und ein paar Mitgliedern der
SP- und der Mitte-Fraktion sprach sich mit 100 zu 75 Stimmen vorläufig für einen
Marschhalt und gegen den Antrag der SPK-NR aus. In der Folge ist nun die SPK-SR mit
ihrem Urteil an der Reihe. 71
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Da sie im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags zur Transparenzinitiative das von der
parlamentarischen Initiative Fournier (cvp, VS) geforderte Verbot einer Finanzierung
von Unterschriftensammlungen und Abstimmungskampagnen aus dem Ausland
aufgenommen habe, sei das Anliegen des Walliser Kantonsvertreters umgesetzt worden,
begründete die SPK-SR ihren Antrag auf Nicht-Folgegeben. Der Ständerat folgte diesem
Antrag stillschweigend, nachdem er über Gegenvorschlag und Initiative debattiert
hatte. 72
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In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
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der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf
von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 73

Weil die SPK-NR der zuvor von ihrer Schwesterkommission gutgeheissenen
parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) für die Wahrung der Einheit der
Materie auch bei Erlassen nicht Folgegeben wollte, musste die SPK-SR entscheiden, ob
sie dem Ständerat Antrag für Folgegeben stellen wollte. 
Mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die Kommission dagegen und kam
damit auf ihren ursprünglichen Entscheid zurück. Man sei zum Schluss gekommen, dass
es genügend Spielraum für Kompromisse geben müsse und die Räte die Möglichkeit
haben sollten, verschiedene Themen zu verknüpfen, damit ein Konsens gefunden
werden könne. Aufgabe des Parlaments sei es, «gesetzgeberische Lösungen für
gesellschaftliche Probleme zu suchen». Ein von der parlamentarischen Initiative
vorgeschlagenes gesetzlich geregeltes Verbot sei nicht zielführend, weil es verhindere,
dass durch Kombination verschiedener Gegenstände möglichst breite Mehrheiten
geschaffen werden können. Wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit der
Verknüpfung sachfremder Themen nicht einverstanden seien, könnten sie dies an der
Urne kundtun und eine entsprechende Vorlage ablehnen. Interessant war dabei die
Begründung hinsichtlich der ursprünglichen Kritik des Vorstosses, nämlich der Gefahr,
dass bei Fehlen einer Einheit der Materie die unverfälschte Stimmabgabe nicht möglich
sei. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern seien auch im Alltag damit vertraut,
Vorteile und Nachteile gegeneinander abzuwägen, betonte die Kommission. Es sei auch
bei solchen verknüpften Vorlagen so, dass sie abgelehnt würden, wenn die Mehrheit der
Stimmberechtigten zwar gewisse Vorteile fänden, die Nachteile insgesamt aber
überwiegten. Von der Kommission nicht angesprochen wurde jedoch die Frage,
weshalb dies bei Gesetzesvorlagen, nicht aber bei Volksinitiativen der Fall sein soll, bei
der das Fehlen der Einheit der Materie ja Grund für eine Ungültigerklärung bleibt. 74
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Die SPK-SR beantragte dem Ständerat, die parlamentarische Initiative Minder (parteilos,
SH), die den Grundsatz der Einheit der Materie auch für Bundeserlasse forderte,
abzulehnen. Dies, nachdem sie das Begehren zuerst gutgeheissen, nach dem
ablehnenden Entscheid ihrer Schwesterkommission aber umgeschwenkt war. Andrea
Caroni (fdp, AR) erörterte in der entsprechenden Sommersessions-Debatte 2020 in der
kleinen Kammer für seine Kommission diesen Stimmungswandel. In der
Bundesverfassung sei explizit vorgesehen, dass der Grundsatz für
Verfassungsrevisionen gelte, nicht aber für Bestimmungen des Gesetzgebers. Man habe
also bei der Verfassung strenger sein wollen als beim Gesetzgebungsprozess, wo ein
gewisser Spielraum bestehen müsse. Die Willensfreiheit sei zudem bei Paketen – also
Gesetzesvorlagen mit Verknüpfungen von eigentlich sachfremden Teilen – nicht
eingeschränkt. Die Stimmberechtigten könnten sagen, ob sie dieses Paket wollten oder
nicht. «Nein» sagen könne zudem auch, wer grundsätzlich gegen Paketlösungen sei.
Schliesslich sei das Kriterium der Einheit der Materie «extrem wolkig» und man würde
eigentlich immer einen Zusammenhang finden. Man würde Gefahr laufen, dass das
Kriterium nicht rechtlich, sondern politisch verwendet würde. Thomas Minder meldete
sich anschliessend als Urheber des Vorstosses zu Wort. Es zeige sich, dass nun selbst
Juristinnen und Juristen «mehr Freude am politischen Kuhhandel als an einer juristisch
sauberen Gesetzgebung haben». Der Bundesrat selber lege kein Gesetz vor, das nicht
der Einheit der Materie entspreche. Es sei dem Parlament vorbehalten, eine
bundesrätliche Vorlage dann in unterschiedliche Erlasse aufzuteilen, aber diese
Ergänzung einer Vorlage mit zahlreichen weiteren Themen sei nicht der Sinn der Sache.
Es sei ein «seltsames staatspolitisches Verständnis», wenn Einheit der Materie auf
Verfassungsstufe gelten solle, «wenn das Volk legiferiert», nicht aber «wenn wir auf
Bundesebene legiferieren» – so Minder. Kompromisse seien auch ohne Pakete möglich,
wenn diese gesplittet und Kuhhändel sozusagen sequentiell getätigt würden. Eine 28 zu
11 Stimmen-Mehrheit des Ständerats sah dies jedoch wie dessen Kommission und
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versenkte den Vorschlag. 75

Es müsse den Parteien überlassen werden, wie sie ihre Wahllisten organisierten,
begründete die Mehrheit der SPK-NR ihren Entscheid, den beiden parlamentarischen
Initiativen für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter auf Wahllisten keine
Folge zu geben. Irène Kälin (gp, AG) forderte in ihrem Vorstoss (Pa. Iv. 19.440) eine
Änderung der politischen Rechte dahingehend, dass eine paritätische Vertretung der
Geschlechter auf Wahllisten festgeschrieben werden soll. Da nicht alle Parteien Frauen
förderten, stagniere der Anteil von Frauen in kantonalen und kommunalen Parlamenten
sowie in der nationalen Legislative bei 30 Prozent. Zudem sei der Frauenanteil im
Ständerat und in vielen kantonalen Exekutiven «beschämend tief». Jürg Grossen (glp,
BE) forderte Anreize für eine ausgeglichenere Vertretung der Geschlechter auf den
Wahllisten: Fraktionsbeiträge sollten nur an jene Parteien in vollem Umfang ausbezahlt
werden, die Frauen und Männer gleichberechtigt auf ihre Listen setzen (Pa. Iv. 19.460). 
Beide Vorstösse waren noch vor den eidgenössischen Wahlen eingereicht worden. Der
Erfolg der Frauen bei eben diesen Wahlen dürfte zur ablehnenden Mehrheit der SPK-
NR beigetragen haben. Freilich sorgte eine starke Kommissionsminderheit – beide
Vorstösse wurden mit 15 zu 10 Stimmen zur Ablehnung empfohlen – dafür, dass die
beiden Initiativen im Rat diskutiert werden. Es brauche Druck, damit sich alle Parteien
für gleichberechtigte politische Vertretung einsetzten. 76
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Die beiden parlamentarischen Initiativen, mit denen eine ausgewogene Vertretung der
Geschlechter auf Wahllisten gefordert wurde (Pa.Iv. 19.440 von Irène Kälin (gp, AG)
sowie Pa.Iv. 19.460 von Jürg Grossen (glp, BE)), wurden in der Herbstsession 2020 vom
Nationalrat gemeinsam beraten. Die SPK-NR hatte mit je 15 zu 10 Stimmen beantragt,
den beiden Initiativen keine Folge zu geben. In der Debatte machten sich die Initiantin
und der Initiant für ihre Anliegen stark. Die eidgenössischen Wahlen 2019 hätten
gezeigt, dass es eine Rolle spiele, wie viele Frauen auf den Wahllisten vertreten seien.
Der neue Frauenanteil in der grossen Kammer von etwas über 40 Prozent entspreche
praktisch dem Anteil von Frauen auf den Listen, so Irène Kälin. 40 Prozent sei zwar
besser als 30 Prozent – der Anteil vor den eidgenössischen Wahlen 2019 – aber eine
ausgewogene Vertretung der Geschlechter sei damit nach wie vor nicht Realität,
obwohl dies von der Verfassung gefordert werde. Auch Jürg Grossen hob den Anstieg
des Frauenanteils nach den Wahlen hervor, betonte aber auch, dass die weibliche
Hälfte der Bevölkerung «im Bundeshaus nach wie vor deutlich untervertreten» sei. Die
Erfahrung zeige zudem, dass der Frauenanteil rasch wieder erodiere, wenn die
Forderung von Parität nicht umgesetzt werde oder dauernd wieder erkämpft werden
müsse. Dabei seien nicht fixe Quoten anzustreben, sondern Anreize zu schaffen: Nur
noch jene Parteien sollen Fraktionsbeiträge erhalten, die hinsichtlich Geschlecht mit
ausgewogenen Wahllisten antreten. Marianne Binder-Keller (cvp, AG) nahm für die
Kommission Stellung und bezeichnete die beiden Anlegen als «mutierte Varianten
bereits abgelehnter Vorstösse, die Quoten auf Wahllisten forderten». Sie wies darauf
hin, dass sie als Frau gerade aus Gleichstellungsüberlegungen gegen «diese Form von
Kandidierendenobligatorium» sei. Die beiden Initiativen würden implizieren, dass
Frauen nicht in der Lage seien, sich selber durchzusetzen. Frau sein, sei kein Programm
und es wäre ja dann auch die Frage, was passieren würde, wenn es eine Mehrheit von
Frauen im Parlament gebe. Die Mehrheit der Kommission sei überdies nicht der
Meinung, dass Gleichstellung heute verhindert werde. Es werde ja niemand an einer
Kandidatur gehindert und letztlich sei es der Souverän, dem zugetraut werden dürfe,
dass er nicht auf die Wahl von Frauen verzichte, «nur weil sie Frauen sind». Hingegen
sehe es die Mehrheit der Kommission als «undemokratische Einmischung», wenn den
Parteien vorgeschrieben würde, wen sie bei Wahlen nominieren müssten.
Fraktionsbeiträge von der Gestaltung der Listen abhängig zu machen, erachte die SPK-
NR zudem als sachfremd, zentralistisch und unliberal. 
Wie zu erwarten war, wurden die beiden Vorstösse von den geschlossenen Fraktionen
der SP und der GP sowie zumindest bei der Initiative Grossen auch von der Mehrheit
der GLP unterstützt. Die 80 Stimmen (gegen 114 Gegenstimmen) bei der
parlamentarischen Initiative Kälin bzw. die 83 Stimmen (gegen 109 Gegenstimmen) bei
der Initiative Grossen – beide Male ohne Enthaltungen – reichten aber nicht aus und
die Anliegen wurden versenkt. Über die Lager der Initiantin und des Initianten hinaus
vermochten die Anliegen praktisch nicht zu mobilisieren, insbesondere nicht bei den
Nationalrätinnen des bürgerlichen Lagers: Nur Céline Amaudruz (svp, GE) und Marianne
Streiff-Feller (evp, BE) unterstützten den Vorschlag von Jürg Grossen und Jacqueline de
Quattro (fdp, VD) die Idee von Irène Kälin. 77
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In der Herbstsession 2020 beugte sich der Nationalrat als Zweitrat über den von der
SPK-SR ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative, mit dem
mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung geschaffen werden soll. Nicht weniger als
40 Wortmeldungen zeugen von der Bedeutung, die der Vorlage auch in der grossen
Kammer entgegengebracht wurde. Die beiden Sprecher der SPK-NR – Andri
Silberschmidt (fdp, ZH) und Damien Cottier (fdp, NE) – plädierten für Eintreten und
warben für einige von ihrer Kommission vorgenommene gewichtige Änderungen des
ständerätlichen Vorschlags: Die Mehrheit der Kommission stelle sich, anders als von der
kleinen Kammer vorgeschlagen, gegen jegliche Offenlegung des Namens von
Spenderinnen und Spendern, verlange aber nebst der Offenlegung der Einnahmen auch
jene der Ausgaben von politischen Akteuren, jedoch ohne dass hier erhaltene
Zuwendungen offengelegt werden müssten. Ebenfalls abweichend zum Ständerat
schlage die Mehrheit der Kommission vor, dass bei Abstimmungen und Wahlen bereits
Kampagnenbudgets von CHF 50'000 offengelegt werden – der Ständerat hatte hier eine
Obergrenze von CHF 250'000 vorgesehen und auch die Initiative sah eine höhere
Obergrenze von CHF 100'000 vor. Schliesslich – so die beiden Kommissionssprecher –
müsse diese Offenlegungspflicht nicht nur für Kandidierende für den Nationalrat,
sondern auch für jene für den Ständerat gelten.
Zuerst wurde über Eintreten verhandelt. Eine Kommissionsminderheit bestehend aus
Mitgliedern der SVP-Fraktion begründete ihren Nichteintretensantrag mit den zu
komplizierten Transparenzregeln, die vom Vorschlag vorgesehen seien; das Vertrauen in
die Politik würde so eher geschwächt als gestärkt. Gregor Rutz (svp, ZH) bezeichnete die
Vorlage gar als «Absurdität»: Es bestehe kein Handlungsbedarf und der Vorwurf, die
Schweizer Politik sei korrupt, – Rutz nahm Explizit auf die Vorwürfe der GRECO Bezug –
sei «Unsinn». Transparenz brauche man dort, wo demokratische Defizite bestünden,
was in der Schweiz nicht der Fall sei. Nadine Masshardt (sp, BE), ihres Zeichens Co-
Präsidentin des Trägervereins der Transparenz-Initiative, plädierte für die SP-Fraktion
für Eintreten: Die SPK-NR habe den Gegenvorschlag wirkungslos gemacht, was
insbesondere hinsichtlich der Offenlegung der Spenderinnen und Spender wieder zu
korrigieren sei. Ins gleiche Horn stiess Irène Kälin (gp, AG) für die Fraktion der Grünen.
Ohne Offenlegung von Spenden könne nicht von Transparenz gesprochen werden. Ihre
Fraktion sei deshalb für Eintreten, um hier Korrekturen anzubringen. Auch die Mitte-
Fraktion plädierte via ihre Sprecherin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) für Eintreten,
auch wenn die CVP sowohl gegen die Initiative als auch gegen den hier vorliegenden
Vorschlag sei. Dies einerseits, weil die Bestrebungen letztlich auf eine staatliche
Parteienfinanzierung hinausliefen, und andererseits, weil eine Forderung der CVP nicht
erfüllt sei, nämlich die Offenlegung von indirekten Spenden und Querfinanzierungen
beispielsweise durch Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände. Doris Fiala (fdp, ZH)
sprach von «Zeitgeist», der im Moment mehr Transparenz fordere. Allerdings sei diese
Forderung in einem Milizsystem umsichtiger umzusetzen als bei einem System mit
Profipolitikerinnen und -politikern – Fiala nahm Bezug auf ihr Mandat im Europarat, bei
dem sie einer sehr strengen Offenlegungspflicht unterworfen sei. Auch die FDP wolle
keine staatliche Parteienfinanzierung und die Wahrung der Privatsphäre auch bei
politischen Zuwendungen. Der Trend für mehr Transparenz werde «auch vor den Türen
der Schweizer Parteien keinen Halt machen», vermutete Corina Gredig (glp, ZH) und
plädierte für ihre GLP-Fraktion nicht nur für Eintreten, sondern auch für die
Offenlegung der Namen von Spenderinnen und Spendern. Vor der Abstimmung über
Eintreten meldete sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter zu Wort. Sie erinnerte
daran, dass ein gänzlicher Verzicht der Offenlegung von Spenden ein Kernstück der
Transparenzinitiative entfernen würde. Der wesentlich tiefere Schwellenwert von CHF
50'000 für die Offenlegung von Kampagnen wiederum ziehe wohl vor allem
bürokratischen Aufwand nach sich. Zudem sei die Forderung nach einer Offenlegung
der Kampagnenzuwendungen von Ständeratskandidierenden deshalb heikel, weil ja
eigentlich die Kantone für die Wahlen in die kleine Kammer verantwortlich seien. Sie
bat den Rat aber auch deshalb um Eintreten, weil es sinnvoller sei, eine Regelung auf
Gesetzesstufe anzubringen als in der Verfassung. Wie aufgrund der Sprecherinnen und
Sprecher nicht anders zu erwarten war, stimmte die Mehrheit der anwesenden
Nationalrätinnen und Nationalräte für Eintreten. Die 57 Nein-Stimmen stammten aus
der SVP- (52 Stimmen) und der FDP-Fraktion (5 Stimmen), hatten aber gegen die 136 Ja-
Stimmen keine Chance. 

In der Folge ging es um die bereits in der Eintretensdebatte angekündigten
Änderungsanträge. Eine Mehrheit von 135 zu 56 Stimmen folgte dem
Kommissionsvorschlag, dass Parteien nicht nur wie vom Ständerat vorgesehen ihre
Einnahmen, sondern auch ihre Ausgaben offenlegen müssen. Der SVP-
Minderheitsantrag, der dem Ständerat folgen wollte, scheiterte also deutlich.
Wesentlich knapper scheiterte der Minderheitsantrag Streiff (evp, BE), mit dem die
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Offenlegung von Spenden gefordert worden wäre, nicht aber wie vom Ständerat
vorgesehen mit einer Obergrenze von CHF 25'000, sondern mit einer Obergrenze von
CHF 10'000. Die 94 Stimmen der geschlossenen Fraktionen von SP und Grünen,
unterstützt von 15 Stimmen der Grünliberalen – einzig Martin Bäumle (glp, ZH) sprach
sich für die Mehrheit aus, die die Offenlegung der Spenden ganz streichen wollte –
sowie von 9 Stimmen aus der Mitte-Fraktion und den 2 SVP-Stimmen von Mike Egger
(svp, SG) und Lukas Reimann (svp, SG) reichten gegen die 96 Stimmen für die
Kommissionsmehrheit nicht aus. Der Vorschlag der Kommission obsiegte auch bei der
Frage nach der Höhe der Kampagnenausgaben. Nicht CHF 250'000 wie vom Ständerat
und einer Minderheit Bircher (svp, AG) vorgesehen (130 zu 60 Stimmen), aber auch nicht
CHF 100'000, wie von der Minderheit Streiff vorgeschlagen (171 zu 18 Stimmen), sondern
Kampagnenausgaben von CHF 50'000 sollen neu eine Offenlegung zwingend machen.
Angenommen wurde auch der Vorschlag, dass die einzureichenden Dokumente
stichprobenweise zu kontrollieren seien. 
Da damit aber keiner der Minderheitsanträge eine Mehrheit gefunden hatte und die von
praktisch allen Fraktionen kritisierte, von der SPK-NR ziemlich verwässerte Vorlage so
insgesamt zu viele Gegnerinnen und Gegner hatte, kam es bei der Gesamtabstimmung
wenig überraschend zu einer deutlichen Abfuhr. Lediglich noch 17 Stimmen aus der
FDP-Fraktion sowie eine Stimme aus der Mitte-Fraktion (Martin Landolt (bdp, GL))
unterstützten die Vorlage; standen aber gegen die 168 Gegenstimmen (9 Enthaltungen)
auf verlorenem Posten. Damit wird der Ball dem Ständerat zurückgespielt. 78

In der Herbstsession versenkte der Ständerat praktisch diskussionslos drei
parlamentarische Initiativen zum Thema E-Voting. Neben der parlamentarischen
Initiative von Claudio Zanetti (svp, ZH; Pa.Iv. 18.468) und der Standesinitiative des
Kantons Genf (Kt.Iv. 19.312) beschloss die kleine Kammer, auch der parlamentarischen
Initiative von Damian Müller (fdp, LU) keine Folge zu geben. Sicherheit vor Tempo bei E-
Voting – also konkrete Verschärfungen der gesetzlichen Bestimmungen für den
Testbetrieb von E-Voting –, wie dies der Vorstoss des Luzerner Kantonsvertreters
gefordert hätte, sei mit dem Entscheid des Bundesrats von Ende Juni 2019, auf eine
Einführung von E-Voting als ordentlichen Abstimmungskanal zu verzichten, nicht nötig.
Kollege Müller habe seine Initiative sogar zurückziehen wollen, führte
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) aus, was parlamentsrechtlich aber nicht
möglich sei, da ihr die SPK-SR zuvor bereits Folge gegeben hatte. 79
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Der Marschhalt bei E-Voting, wie er von der parlamentarischen Initiative Claudio
Zanetti (svp, ZH) gefordert werde, sei de facto erfüllt, führte Andrea Caroni (fdp, AR) als
Sprecher der SPK-SR in der Herbstsession 2020 aus. Da der Bundesrat von sich aus
entschieden habe, E-Voting nicht als ordentlichen Stimmkanal aufzunehmen, sondern
eine neue Versuchsanlage zu konzipieren, mit der die Anforderungen an die Sicherheit
gewährleistet werden könnten, seien die Forderungen nach einer Einstellung sämtlicher
E-Voting-Versuche und nach einem referendumspflichtigen Beschluss bei einer
allfälligen Einführung des elektronischen Stimmkanals obsolet geworden. Es bestehe
momentan faktisch ein Moratorium. Zusammen mit zwei weiteren Vorstössen zum
Thema E-Voting (Pa.Iv. Müller, fdp, LU; 18.427 und Kt.Iv. Genf 19.312) gab die kleine
Kammer der parlamentarischen Initiative Zanetti diskussionslos keine Folge. 80
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Nachdem der Nationalrat die als indirekter Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative
gedachte Umsetzungsvorlage der parlamentarischen Initiative der SPK-SR für
Transparenz bei der Politikfinanzierung in der Gesamtabstimmung deutlich abgelehnt
hatte, kam das Geschäft zurück in den Ständerat. Die ständerätliche Kommission wollte
nach wie vor auf den Vorschlag eintreten, nahm aber eine redaktionelle Änderung an
ihrem Entwurf vor: der Begriff «Zuwendungen» sollte explizit mit den Adjektiven
«monetär» und «nicht-monetär» ergänzt werden. Zudem wurden zwei
Kommissionsminderheiten angemeldet. Die eine wollte über die Höhe dieser
offenzulegenden Zuwendungen diskutieren: Der ursprüngliche Vorschlag sieht CHF
25'000 und der Minderheitsantrag CHF 10'000 vor, was der Forderung der Initiative
entsprechen würde. Die zweite Minderheit wollte die Höhe des offenzulegenden
Aufwands für Kampagnen auf CHF 50'000 senken. Der ursprüngliche Entwurf hatte CHF
250'000 vorgesehen. Damit wollte die Minderheit gar noch tiefer gehen als die
Initiative, die einen Schwellenwert von CHF 100'000 verlangt. In ebendieser Diskussion
wurde der Idee für mehr Transparenz bei der Finanzierung von Wahl- und
Abstimmungskampagnen erneut viel Wohlwollen zuteil. Transparenz in der Politik sei ein
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Gebot der Stunde, befand etwa Damian Müller (fdp, LU) bei der erneuten
Eintretensdebatte und der Gegenvorschlag schütze die Privatsphäre besser als die
Initiative. Eintreten war freilich unbestritten und wurde ohne Gegenantrag beschlossen.
Für wenig Diskussionsstoff sorgte auch die redaktionelle Änderung, die gutgeheissen
wurde. Mehr zu debattieren gaben erneut die Schwellenwerte. Dabei unterlag der
Antrag von Links, den Initiantinnen und Initianten bei der Höhe der Spenden
entgegenzukommen, mit 32 zu 12 Stimmen. Hingegen wurde die Höhe der
Kampagnenausgaben, die zu einer Offenlegung verpflichtet, auf CHF 50'000 gesenkt –
also gar unter den Schwellenwert, wie er von der Volksinitiative vorgesehen ist. Um
wirklich Transparenz herstellen zu können, brauche es einen möglichst tiefen Wert,
begründete Damian Müller seinen Minderheitsantrag. Es sei nicht einzusehen, weshalb
für kleinere Kampagnen keine Offenlegungspflicht gelten solle. Das Ziel der Initianten
«grössere Geldbeträge zu skandalisieren und kleinere Beträge zu legitimieren», sei
nicht zu unterstützen. Viele kleinere Beträge ergäben am Schluss einen grossen oder
mit Verweis auf die Konzernverantwortungsinitiative «sogar einen extrem grossen
Betrag.» Es gebe kein gutes oder schlechtes Geld, entsprechend sollten alle
Kampagnenorganisationen in die Pflicht genommen werden. Mit 25 zu 15 Stimmen hiess
der Ständerat den tieferen Schwellenwert gut. 81

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Marco Romano (cvp, TI) beantragte in einer parlamentarischen Initiative, die
Verjährungsfrist von Steuerhinterziehung im DBG, StHG und im VStG temporär von
zehn (DBG, StHG) respektive fünf Jahren (VStG) auf ein Jahr zu verkürzen. Die
Massnahme solle zwei Jahre gültig sein. Dies ermögliche es dem Bund und den
Kantonen in der wegen der Corona-Krise aussergewöhnlichen Situation, den kurz- und
mittelfristig erwarteten drastischen Steuerrückgang auszugleichen, indem die
Bürgerinnen und Bürger veranlasst würden, bisher nicht gemeldete Vermögenswerte
mit den entsprechenden Zinsen, Erbschaften oder Schenkungen offenzulegen, erklärte
der Initiant. 82
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Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 83
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Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 84
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Voranschlag

Ein Novum stellte der Übergangsvoranschlag bis zur Verabschiedung des Voranschlags
2021 dar, den die FK-NR in einer parlamentarischen Initiative Mitte November 2020
forderte. Demnach soll dem Parlament ein Notbudget präsentiert werden, für den Fall
dass der Voranschlag 2021 nicht zu Ende beraten werden könne, forderte die
Kommission mit 17 zu 1 Stimme bei 6 Enthaltungen. Da es auf Bundesebene keine
gesetzliche Regelung für den Fall eines budgetlosen Zustandes gebe – eine
entsprechende parlamentarische Initiative der SPK-SR (Mo. 16.3941) und eine Motion
Feller (fdp, VD; Mo. 16.3941) waren 2017 und 2018 unerfüllt zurückgezogen worden –,
aufgrund der Corona-Epidemie aber ein nicht zu Ende beratenes Budget nicht
ausgeschlossen werden könne, solle dieser Einzelfall nun geregelt werden. 
Nach der Zustimmung der FK-SR erarbeitete die nationalrätliche Finanzkommission den
Entwurf für einen entsprechenden Bundesbeschluss. Demnach soll der vom Bundesrat
vorgelegte Voranschlag 2021 mitsamt allen Nachmeldungen als Grundlage des
Übergangsvoranschlags dienen; Vorrang hätten jedoch Mehrheitsanträge der
Finanzkommissionen, wobei bei unterschiedlichen Haltungen der beiden
Kommissionen jeweils der geringere Betrag gelten solle. Davon sollen für die ersten drei
Monate des Jahres 100 Prozent der Corona-Voranschlagskredite, der
Verpflichtungskredite und sämtliche Kreditverschiebungen sowie 50 Prozent der
sonstigen Voranschlagskredite vorläufig genehmigt werden. Da die meisten Kosten
bereits Anfang Jahr anfielen, müsse bereits zu Beginn des Jahres ein grosser Teil der
Kredite zugänglich sein, wurde argumentiert. Der Bundesrat begrüsste in einer
Stellungnahme das Vorgehen der Kommission und beantragte dem Parlament, auf die
parlamentarische Initiative einzutreten.
Zu Beginn der Wintersession behandelten National- und Ständerat den entsprechenden
Bundesbeschluss. Ohne grosse Diskussionen nahmen sowohl Nationalrat (160 zu 1
Stimme) als auch Ständerat (34 zu 0 Stimmen) den Beschluss überaus deutlich an. 85
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der ausserordentlichen Session zu Corona im Mai 2020 entschied die WAK-NR mit 14
zu 10 Stimmen, eine auf der parlamentarischen Initiative Reimann (spv, AG; Pa.Iv. 19.481)
beruhende Kommissionsinitiative einzureichen, welche die Anliegen von Reimann
teilweise aufnahm. So beabsichtigte die Kommission, die Gewinne der Schweizerischen
Nationalbank aus den Straf- resp. Negativzinsen statt dem Reingewinn zukünftig
gesamthaft der AHV zukommen zu lassen – Reimann hatte offengelassen, ob auch die 2.
oder 3. Säule davon profitieren sollten. Die Begründung übernahm die Kommission
dabei weitgehend von Reimann: Während die Negativzinsen die AHV belasteten,
profitierten Bundes- und Kantonshaushalte aufgrund des Zinsüberschusses auf neuen
Bundesobligationen davon. Durch ihre Zuweisung an die AHV sollten die
entsprechenden Gelder an die Bevölkerung zurückfliessen. Gleichzeitig reichte die
Kommission aber auch eine Motion 20.3450 ein, gemäss welcher der Anteil des Bundes
an den ordentlichen Ausschüttungen und allfälligen zusätzlichen Ausschüttungen der
SNB in den Schuldenabbau fliessen sollten. 86
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Arbeitslosenversicherung (ALV)

Im Juni 2020 reichte die SVP-Fraktion eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
Selbständigerwerbende von der ALV-Beitragspflicht entbinden wollte; gemäss der
aktuellen Regelung müssen Selbständige in arbeitgeberähnlicher Stellung ALV-Beiträge
bezahlen. Da diese keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hätten, sei es «nur
gerecht», sie auch von der Beitragspflicht zu befreien. Die Problematik sei durch die
Corona-Krise noch einmal verdeutlicht worden, als der Bundesrat
Selbständigerwerbenden zeitlich befristet Zugang zu Erwerbsersatz gewährt hatte.
Damit habe er «die diskriminierende Behandlung von Selbständigerwerbenden
bestätigt», betonte die SVP-Fraktion in der Begründung ihrer Initiative. 
Anfang November 2020 beschäftigte sich die SGK-NR mit der Problematik der ALV-
Beitragspflicht für Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung und diskutierte neben der
Initiative der SVP-Fraktion auch eine parlamentarische Initiative Silberschmidt (fdp, ZH;
Pa.Iv. 20.406). Diese wollte die Beitragspflicht beibehalten, aber im Gegenzug auch die
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entsprechenden Unternehmerinnen und Unternehmer gegen Arbeitslosigkeit
versichern. Letzterem Vorschlag konnte eine Kommissionsmehrheit von 18 zu 7
Stimmen mehr abgewinnen als dem Vorschlag der SVP-Fraktion, zu dem die
Kommission kein Folgegeben riet.
In der Wintersession 2020 behandelte der Nationalrat die Initiative der SVP, wobei
Thomas Aeschi (svp, ZG) und Albert Rösti (svp, BE) die eigene Initiative bewarben und
die Initiative Silberschmidt kritisierten. Letztere öffne dem «Missbrauch Tür und Tor».
Dennoch gab der Nationalrat mit 90 zu 84 Stimmen der parlamentarischen Initiative der
SVP-Fraktion knapp keine Folge. Neben sämtlichen Mitgliedern der SVP-Fraktion sprach
sich auch fast die gesamte FDP.Liberale-Fraktion und eine Minderheit der Mitte-
Fraktion für die Initiative aus. 87

1) AB NR, 2020, S. 281 ff.; AB SR, 2020, S. 24 ff.; BBl, 2020, S. 1639 ff.; BBl, 2020, S. 1653 ff.; NZZ, 5.3.20
2) AB NR, 2020, S. 1184; AB SR, 2020, S. 629; BBl, 2020, S. 5511 f.
3) AB NR, 2020, S. 1132; Bericht SPK-NR vom 8.11.19 ; Medienmitteilung SPK-NR vom 14.11.19
4) Medienmitteilung SPK-NR vom 28.5.21; Pa.Iv. 20.479
5) Medienmitteilung SPK-SR vom 10.11.20; NZZ, 11.11.20
6) Pa.Iv. 20.483
7) AB NR, 2020, S. 2301 ff.; AB NR, 2020, S. 2409; AB NR, 2020, S. 2465; AB SR, 2020, S. 1277 ff.; AB SR, 2020, S. 1300; AB SR,
2020, S. 1326; Medienmitteilung SPK-NR vom 1.12.20; NZZ, SGT, 8.12.20; LT, 11.12.20
8) CdT, 15.12.20
9) AB NR, 2000, S. 499 ff.
10) AB NR, 2006, S. 663.
11) AB SR, 2020, S. 196 ff.; BBl. 2020, S. 4315 ff.; TA, 4.5.20; AZ, SGT, TA, 5.5.20; TA, 7.5.20
12) AB NR, 2020, S. 388 ff.; Abstimmungsprotokoll Pa.Iv. 20.409-1; Abstimmungsprotokoll Pa.Iv. 20.409-1b; BBl. 2020, S.
4305 ff.
13) Pa.Iv. 20.414; Pa.Iv. 20.418; Pa.Iv. 20.423; Pa.Iv. 20.425; Pa.Iv. 20.430; Pa.Iv. 20.431; Pa.Iv. 20.452; NZZ, 12.5.20; SoZ,
17.5.20; AZ, 19.6.20
14) AB SR, 2020, S. 286 f.; BBl. 2020, S. 4769 f.; Bericht Büro-SR vom 29.5.20; TA, 3.6.20
15) Bericht Büro-NR vom 4.6.20; Pa. Iv. 20.410; LZ, 18.4.20; NZZ, 22.4.20; BZ, 23.4.20; LZ, 2.5., 6.5.20
16) Medienmitteilung SPK-NR vom 29.5.20; Medienmitteilung SPK-SR vom 26.6.20; SoZ, 31.5.20
17) Medienmitteilung SPK-NR vom 29.5.20; Medienmitteilung SPK-SR vom 26.6.20; SoZ, 31.5.20
18) AB NR, 2021 S. 1965 f.; Bericht SPK-NR vom 3.9.21 
19) AB NR, 2021 S. 2631 ff.; Bericht GSPK-NR vom 3.9.21; Pa.Iv. 20.452
20) Stille Wahlen: Amtl. Bull. NR, 1991, S. 551 f.; Amtl. Bull. StR, 1991, S. 1097. Gesetz über die politischen Rechte: Gesch.ber.
1991, Teil 2, S. 8 f.
21) Amtl. Bull. NR, 1991, S. 713 ff.; Amtl. Bull. StR, 1991, S. 685. In der Legislatur 1987-91 sassen mit Piller (sp, FR) und Jagmetti
(fdp, ZH) zwei vom BR gewählte Beamte im StR.
22) Parl. Initiative und Motionen: Verhandl. B.vers., 1992, VI, S. 30. Postulat: Amtl. Bull. NR, 1992, S. 1220. Vgl. auch BaZ,
4.1.92. Zur Zahl der Listen bei den Nationalratswahlen 1991 siehe SPJ 1991, S. 55.
23) Verhandl. B.vers., 1992, VI, S. 30 f.; Bund, 24.10.92. Zur Unterschriftensammlung gegen die Parlamentsreform siehe SPJ
1991, S. 41 f. Vgl. auch NQ, 18.1.92; 24 Heures, 17.2.92; Bund, 6.3.92 
24) Verhandl. B.vers., 1992, VI, S. 31.; NZZ, 14.11.92.
25) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 526 ff.; NQ, 20.3.93. Vgl. SPJ 1992, S. 43 und NZZ, 16.3.93
26) Amtl. Bull. NR, 1993, S. 1918 ff. Bereits 1975 war ein ähnlicher Vorstoss Jaeger (Idu, SG) im NR gescheitert (SPJ 1975, S. 23).
Vgl. auch BaZ, 24.6.93.
27) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 537 ff.58
28) Amtl. Bull. NR, 1995, S. 2173 ff.; NQ und TA, 6.10.95.
29) Amtl. Bull. NR, 1997, S. 2174 ff. Vgl. auch SPJ 1990, S. 46.56
30) Verhandl. B.vers., 1999, VI, Teil I, S. 45; TA, 13.11.99.
31) AB NR, 2000, S. 435 ff. (Gross) und 434 f. (Stamm); TA, 14.3.00 (BR). Zum Vorschlag von Stamm siehe auch Bund, 24.3.00;
LT, 18.7.00.; TA, 4.7.00
32) AB NR, 2001, S. 348 ff.
33) BBl, 2002, S. 389 ff. und 407 ff.; Presse vom 27.10.01. Siehe auch Bundeskanzlei (Hg.), Das Engagement von Bundesrat
und Bundesverwaltung im Vorfeld von eidgenössischen Abstimmungen, Bern 2001 sowie TA und NZZ, 23.11.01.; vgl. TA,
14.6.01.
34) AB NR, 2002, S. 679 ff.; Bund, 5.6.02.
35) AB NR, 2002, S. 1121 ff.; Lib., 22.6.02.; TA, 12.8.02.
36) BBl, 2003, S. 3916 ff.
37) AB NR, 2003, S. 1433 ff. (pa.Iv.) und 1437 (Motion).
38) AB NR, 2004, S. 481 ff.
39) AB NR, 2005, S. 24 ff.; AB NR, 2005, S. 39 ff.
40) BBl, 2006, S. 9259 ff. und 9279 ff. (BR); AB NR, 2006, S. 1959 ff.; AB NR, 2006, S. 1972; AB SR, 2006, S. 1223.
41) AB NR, 2007, S. 1444 ff.; TA, 23.10.07.
42) AB SR, 2008, S. 185 ff.
43) BBl, 2009, S. 5833 ff. und 5885 ff. (BR); AB NR, 2009, S. 1870 ff.; TA, 12.5.09.
44) AB NR, 2009, S. 2159 ff.
45) Zur Debatte: TA, 19.1.10. Studien: NZZ, 18.8.10 und Lit. „Milic et. al. (2010). Der Einfluss von Umfragen auf den
direktdemokratischen Meinungsbildungsprozess, Studienbericht im Auftrag der Chefredaktorenkonferenz der SRG.“;
Interpellation Rickli; AB NR, 2010, S. 783.
46) Pa.Iv. Mörgeli 09.524: AB NR, 2011, S. 92 ff.; Mo. SPK-NR 10.3642: AB NR, 2011, S. 92 ff. UBI: Medienmitteilung, 17.6.11; BZ,
18.6., 20.7. und 3.12.11.
47) Pa.Iv. 08.522: AB NR, 2011, S. 90 f. und S. 1287, AB SR, 2011, S. 363 f. und S. 706; BBL, 2011, S. 697 ff. (Kommission) und S.
4839 (Bundesgesetz).
48) Pa.Iv. 11.454: AB NR, 2012, S. 465.
49) BGE 136 II, S. 138; Medienmitteilung der SPK-N vom 18.10.12; NZZ, 19.10.12
50) Bericht SPK-N vom 17.1.14; Pa.Iv. 13.439 (Rutz); NZZ, 2.11.13.
51) Pa.Iv. 13.431: Bericht der SPK-SR vom 11.11.13.
52) TA, 13.2.13
53) AB SR, 2014, S. 369 f. ; Pa.Iv. 13.431
54) AB NR, 2014, S. 804 ff.; Kommissionsbericht SPK-N_20140117; Pa.Iv. 13.439; Pa.Iv. 13.439_Abstimmung
55) AB SR, 2015, S. 642 f.; Bericht SPK-S vom 16.04.15; NZZ, 18.6.15
56) AB SR, 2015, S. 1134 ff.; Bericht SPK-S vom 16.10.2015

01.01.65 - 01.01.21 31ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



57) Abstimmung 15.412 (NR); Bericht SPK-N vom 5.2.2016
58) Bericht SPK-N vom 19.1.17; Blick, 19.12.15
59) AB NR, 2017, S. 921 ff.
60) AB NR, 2017, S. 1075 ff.; Bericht SPK-NR vom 19.1.2017
61) Bericht SPK-NR vom 13.4.18
62) AB NR, 2018, S. 638 ff. 
63) AB NR, 2018, S. 1254 ff.; Bericht SPK-NR vom 17.8.2018; Blick, 10.9.18
64) 18.436 Pa.Iv. Minder; Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.18; NZZ, 18.8.18
65) Medienmitteilung SPK-SR vom 12.10.2018; Pa.Iv. 18.427; NZZ, SGT, 13.10.18
66) Medienmitteilung SPK-NR vom 22.2.19; Medienmitteilung SPK-SR vom 22.1.19
67) Medienmitteilung SPK-NR vom 16.8.19
68) Freiburghaus (2018). «Föderalismus im Abstimmungskampf?» Neue föderale Einflusskanäle am Beispiel kantonaler
Interventionen bei eidgenössischen Volksabstimmungen; Pa.Iv. 19.419; NZZ, 4.1.19; AZ, SGT, 31.1.19; WW, 21.3.19; BaZ, TA,
27.3.19; NZZ, 29.3.19
69) Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.2019
70) Bericht SPK-SR vom 24.10.19; Medienmitteilung SPK-SR vom 25.10.19; NZZ, 23.1.19
71) AB NR, 2019 S. 2185 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 11.10.2019
72) AB SR, 2019 S. 1174; Bericht SPK-SR vom 24.10.19; AZ, 16.7.19
73) AB SR, 2019 S. 1164 ff.; AB SR, 2019 S. 1169 ff.; BBl 2019, S. 8207 ff.; AZ, 3.12.19; AZ, CdT, LT, NZZ, TA, 17.12.19
74) Bericht SPK-SR vom 18.2.20; Medienmitteilung SPK-SR vom 19.2.20; WW, 11.4.19; NZZ, 22.5.19; TA, 29.6.19; NZZ, 17.8.20
75) AB SR, 2020, S. 338 f.; NZZ, 4.6.20
76) Bericht SPK-NR vom 14.8.20 (Grossen); Bericht SPK-NR vom 14.8.20 (Kälin); Medienmitteilung SPK-NR vom 3.7.20; Pa.Iv.
19.440; Pa.Iv. 19.460
77) AB NR, 2020, S. 1589 ff.; Bericht SPK-NR vom 14.8.20
78) AB NR, 2020, S. 1604 ff.
79) AB SR, 2020, S. 1064 f.; Bericht SPK-SR vom 18.8.20
80) AB SR, 2020, S. 1064 f.; Bericht SPK-SR vom 18.8.20
81) AB SR, 2020, S. 1412 ff.; Medienmitteilung SPK-SR vom 23.10.2020; TA, 18.12.20
82) Pa.Iv. 20.428
83) Pa.Iv. 20.426
84) Medienmitteilung WAK-NR vom 14.10.20
85) AB NR, 2020, S. 2112 ff.; AB SR, 2020, S. 1155 f.; Entwurf des Bundesbeschlusses; Medienmitteilung FK-NR vom 13.11.20;
Stellungnahme BR vom 25.11.2020; Zusatzbericht der Finanzkommission vom 17.11.20; NZZ, 28.11.20
86) Medienmitteilung WAK-NR vom 13.5.20 
87) AB NR, 2020, S. 2681 ff.; Medienmitteilung SGK-NR vom 6.11.20

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.21 32


